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5Grußwort

Grußwort

wir leben in herausfordernden Zeiten. Interna-
tionale Konflikte wirken sich auch hier in Düs-
seldorf spürbar aus. Der russische Angriffs-
krieg gegen die Ukraine, die Lage in Syrien 
und zahlreiche weitere Krisenherde sind nicht 
nur medial präsent, sondern betreffen uns  
direkt. Ein aktuelles Beispiel ist die Eskalation 
des Nahostkonflikts infolge des Terrorangriffs 
der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. In 
Düsseldorf fanden daraufhin sowohl Demons-
trationen gegen diesen Angriff als auch gegen 
die militärische Offensive Israels im Gaza-
streifen statt.

Am 27. Januar 2024 erlebten wir eine der 
größten Demonstrationen gegen Rechtsextre-
mismus, die jemals in Düsseldorf und bundes-
weit stattgefunden hat. Anlass war eine  
Recherche des Investigativteams Correctiv 
über ein rechtsextremes Treffen im November 
2023. Die dort diskutierten Remigrationsplä­
ne gegen Menschen mit internationaler Fami-
liengeschichte haben bei vielen Betroffenen 
Wut, Trauer und Angst ausgelöst. In Düssel-
dorf haben etwa 45 Prozent der Einwoh-
ner*innen eine Migrationsbiografie. Es ist 
unsere gemeinsame Aufgabe, Menschen mit 
internationalen Wurzeln in unserer Stadt vor 
rassistischen Angriffen und menschenverach-
tenden Remigrationsplänen zu schützen. 
Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller beton-
te in seiner Rede während der Kundgebung, 
dass es in Deutschland niemals wieder eine 
Politik der Ausgrenzung, Entrechtung und 
Vernichtung von Teilen unserer  
Gesellschaft geben darf.

Diesen Appell unterstütze ich uneinge-
schränkt. Als Beigeordnete für Kultur und  
Integration der Landeshauptstadt Düsseldorf 
sehe ich eine zentrale Antwort auf die Her-
ausforderungen unserer Zeit in der aktiven 
Förderung und Gestaltung der Chancen ge-
sellschaftlicher Vielfalt. Diese Handreichung 
leistet dazu einen wichtigen Beitrag, denn ins-
besondere Schulen sind essenzielle Orte der 
Wissensvermittlung und der Entwicklung von 
Methoden für ein friedliches Zusammenleben. 
Gleichzeitig bieten sie Raum für demokrati-
sche Diskussionen.

Mit der vorliegenden Handreichung Wie Ras­
sismus an Schulen begegnen? sowie weiteren 
Publikationen, darunter die Broschüre Was 
tun bei Antisemitismus in Schulen?, unter-
stützt die Landeshauptstadt Düsseldorf Schu-
len in ihrer wichtigen Aufgabe der Demokra-
tiebildung und im Schutz von Kindern und 
Jugendlichen vor Gewalt. Denn nur gemein-
sam können wir die Herausforderungen unse-
rer Zeit bewältigen.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre Miriam Koch
Beigeordnete für Kultur und Integration der 
Landeshauptstadt Düsseldorf
 

Sehr geehrte Leser*innen,
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Wozu diese Broschüre? 

das Recht auf eine diskriminierungs- und ras-
sismussensible Bildung stellt eine Grundlage 
für eine gleichberechtigte und erfolgreiche 
Bildungslaufbahn dar und ist unter anderem in 
der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte sowie in der UN-Kinderrechtskonven-
tion verankert. Zur Verwirklichung der Bil-
dungsgerechtigkeit für alle in Düsseldorf 
lebenden Kinder und Jugendlichen bedarf es 
eines Mitwirkens alle Akteur*innen im Bil-
dungssystem. Eine wichtige Voraussetzung 
dafür ist der Abbau rassistischer Strukturen in 
der Gesellschaft. Die Nutzung der Potentiale 
von heterogenen Gruppen, wie sie sich in der 
Stadtgesellschaft abbilden, liegt im Interesse 
aller – ob in den kommunalen Bereichen Bil-
dung, Gesellschaft oder Wirtschaft. Rassis-
mus verhindert Potentiale, das Vorgehen 
gegen Rassismus hingegen fördert diese. Da-
her ist Wertschätzung von Diversität nicht al-
lein als philanthropische Aufgabe zu begrei-
fen (vergleiche Dankwart und andere 2010).

Als Mitglied der europäischen Städtekoalition 
gegen Rassismus setzt sich Düsseldorf bereits 
seit 2016 aktiv gegen rassistische Diskriminie-
rung und Ausgrenzung ein. Düsseldorf be-
kennt sich in diesem Rahmen unter anderem 
zur Förderung von Vielfalt, zur Wachsamkeit 
gegenüber Rassismus und Diskriminierung  
sowie zur Unterstützung von Betroffenen.

Mit dem Beschluss des gesamtstädtischen In-
tegrationskonzeptes durch den Rat der Stadt 
im Jahr 2017 hat sich die Landeshauptstadt 
Düsseldorf dazu verpflichtet, eine Kultur der 
gegenseitigen Anerkennung und des gleich-
berechtigten Miteinanders zu fördern: Alle Er-

scheinungsformen von Rassismus, Antisemi-
tismus und Diskriminierung werden verurteilt. 
Alle städtischen Angebote sollen diversitäts-
sensibel ausgebaut und weiterentwickelt wer-
den.

Zur nachhaltigen und langfristigen Unterstüt-
zung der Düsseldorfer Schulen im Prozess 
rassismuskritischer Arbeit wie auch der von 
Rassismus Betroffenen hat das Kommunale 
Integrationszentrum (KI) Düsseldorf im Jahr 
2021 den Arbeitskreis Rassismuskritische 
Schulen ins Leben gerufen. Seitdem koordi-
niert das KI die Arbeit dieses Arbeitskreises. 
Weitere Mitglieder des Arbeitskreises sind 
Vertreter*innen des Regionalen Bildungsbüros 
und des Zentrums für Schulpsychologie aus 
dem Amt für Schule und Bildung, der Abtei-
lung Jugendförderung des Jugendamtes, der 
Stabsstelle Antidiskriminierung im Amt für 
Gleichstellung und Antidiskriminierung, der 
SABRA (Servicestelle für Antidiskriminie-
rungsarbeit, Beratung bei Rassismus und Anti-
semitismus), der Servicestelle für Antidiskri-
minierung des DRK Düsseldorf, der 
Integrationsagenturen der Diakonie Düssel-
dorf, des Multikulturellen Forums, des Cari-
tasverbandes Düsseldorf, der AWO Düssel-
dorf und des Kin-Top e. V., der Düsseldorfer 
Beratungsstelle des nordrhein-westfälischen 
Präventionsprogrammes Wegweiser – ge­
meinsam gegen Islamismus, des Stadtsport-
bundes Düsseldorf sowie des Jugendmigra-
tionsdienstes Düsseldorf mit dem Programm 
Respekt Coaches und der Partnerschaft für 
Demokratie Düsseldorf/Demokratie leben! in 
Düsseldorf.

Liebe Leser*innen,
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Als erstes Produkt der Kooperation hat der 
Arbeitskreis diese Handreichung Wie Rassis­
mus an Schule begegnen? entwickelt, die 
Schulen dabei unterstützt, Präventionsmaß-
nahmen zur Vermeidung von Rassismusvorfäl-
len sowie Interventionsverfahren bei Rassis-
musvorfällen im Rahmen eines schulischen 
Konzepts zum Schutz vor Rassismus zu instal-
lieren.

Unser Dank gilt allen beteiligten Akteur*innen, 
die an der Erstellung dieser Handreichung mit-
gearbeitet haben, insbesondere: 

	• Anne Jebbari und Manfred Schloßhan 
Kommunales Integrationszentrum Düssel-
dorf, die hauptverantwortlich für die  
Erstellung der Handreichung waren

	• Senem Aksun Multikulturelles Forum  
Düsseldorf, Integrationsagentur 

	• Verena Balkenhol Amt für Schule und  
Bildung,Abteilung 40.4.3 Gewaltprävention 
und Krisenintervention an Düsseldorfer 
Schulen 

	• Florian Beer SABRA Servicestelle für  
Antidiskriminierungsarbeit, Beratung bei 
Rassismus und Antisemitismus 

	• Elina Chernova Kin-Top e. V., Integrations-
agentur 

	• Fatma El Ouardani Caritas Düsseldorf,  
Integrationsagentur 

	• Özlem Tokyay Diakonie Düsseldorf,  
Jugendmigrationsdienst 

	• Hosai Jabari-Harsini und Hila Rahman 
DRK Düsseldorf, Integrationsagentur  
und Servicestelle für Antidiskriminierungs-
beratung 

	• Heike Kasch Diakonie Düsseldorf,  
Integrationsagentur 

	• Alexandra Palczewski Amt für Schule  
und Bildung, Abteilung 40.3.01 Regionales 
Bildungsbüro

	• Ataman Yildirim und Zehra Saridayi  
AWO Düsseldorf, Integrationsagentur

	• Jugendamt Düsseldorf, Abteilung 51.3.6 
Koordination Schulsozialarbeit

	• Jugendamt Düsseldorf, Abt. 51.3.6 Sach
gebietsleitung Jugendsozialarbeit/Jugend-
berufshilfe.

Herzlich bedanken möchten wir uns  
ebenfalls bei denjenigen, die sich in  
Düsseldorf aktiv für rassismuskritische  
Schulen einsetzen. 

Herzlichst

Ihr Rana Bhattacharjee
Leiter des Amtes für Migration und Integration  
der Landeshauptstadt Düsseldorf

Ihre Anna-Maria Weihrauch
Leiterin des Kommunalen Integrationszentrums 
Amt für Migration und Integration  
der Landeshauptstadt Düsseldorf
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1. Einführung

Dies hat zur Folge, dass von Rassismus Betrof-
fene sowie Verantwortliche an Schulen vermehrt 
nach entsprechenden Präventions- und Inter-
ventionsangeboten suchen und diese anfragen. 
Daher ist es wünschenswert, dass angehende 
Lehrkräfte die notwendige Professionskom
petenz im Umgang mit Rassismus bereits im 
Rahmen ihres Studiums durch die Auseinander
setzung mit Rassismus und Rassismuskritik  
erwerben (vergleiche Fereidooni und Simon 
2020). Aktuell findet dies in der Lehrer*in-
nenausbildung sowie in der Ausbildung von 
Schulsozialarbeiter*innen und weiterem päd-
agogischen Personal eher zufällig und punk-
tuell statt.  
Rassismuskritik ist kein fester Bestandteil des 
Curriculums an den ausbildenden Universitäten 
und (Hoch-)Schulen. 

Da Rassismuskritik als (Professions-)Kompetenz 
(vergleiche Fereidooni 2019) an den Schulen 
noch nicht etabliert ist und ein hoher Bedarf 
nach externer Unterstützung besteht, hat der 
Düsseldorfer Arbeitskreis Rassismuskritische 
Schulen diese Handreichung entwickelt. 

In Form einer kompakten Übersicht stellen wir 
Ihnen alle wichtigen Grundlagen und Bausteine 
für den Themenbereich Rassismus vor, der im 
Rahmen eines Schutzkonzepts gegen Gewalt 
und sexuellen Missbrauch in Schulen berück-
sichtigt werden sollte 1. 

Wie in vielen Institutionen sind auch Düsseldorfer Schulen 
nicht frei von Diskriminierung und rassistischen Erfahrungen. 
Seit einigen Jahren findet im öffentlichen Diskurs zunehmend 
eine Auseinandersetzung zu allen Formen von  
Diskriminierung, insbesondere zu Rassismus, statt. 

Nach dieser kurzen Einführung wird im zweiten 
Kapitel ein Einblick in Rassismus als gesamt-
gesellschaftliches und strukturell verankertes 
Phänomen gegeben. 

In Kapitel drei wird anschließend ein Überblick 
über den Ansatz der Rassismuskritik als (Pro-
fessions-)kompetenz gegeben, die eine wich-
tige Grundlage ist, um Rassismus zu erkennen 
und Maßnahmen dagegen umzusetzen. Gemeint 
ist das Wissen um Rassismus als Ursache für 
Ungleichheiten im Bildungssystem und darüber, 
was notwendig ist, um dieses Wissen zu de-
konstruieren. Dekonstruktion im schulischen 
Kontext bedeutet, rassistische Kategorisierun-
gen und Zuschreibungen aufzudecken und so 
zu einem Abbau von Rassismus in der eigenen 
Schule beizutragen. 

Das vierte Kapitel erläutert den rechtlichen 
Rahmen eines Diskriminierungsschutzes in 
Schulen. 

Notwendige Maßnahmen als Bestandteile 
eines Schutzkonzepts für einen erfolgreichen 
Schutz vor rassistischer Diskriminierung werden 
anschließend in Kapitel fünf vorgestellt. Eine 
wichtige Rolle spielen hierbei die Unterschei-
dung und das Zusammenspiel von Prävention 
und Intervention. Im Abschnitt 5.1 wird der 
Einstieg in den Prozess der Entwicklung eines 

Für Antisemitismus-
fälle an Düsseldorfer 
Schulen liegt bereits 
die Handreichung für 
Düsseldorfer Schullei-
tungen und Lehrkräfte 
Was tun bei Antisemi­
tismus an Schulen? 
(vergleiche Mahn- 
und Gedenkstätte 
2020) vor. 

1	Die Erstellung eines Schutzkonzepts gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch (vergleiche QUA-LiS NRW 2022) ist seit dem 1. April 2022 
für alle Schulen verpflichtend im Schulgesetz verankert. Explizit bezieht der Gewaltbegriff auch jegliche Form von Diskriminierung, unter 
anderem Rassismus, ein.
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Schutzkonzepts in Form einer Potenzial- und 
Risikoanalyse vorgestellt. Im anschließenden 
Abschnitt 5.2 werden die Bausteine zum  
Umgang mit Rassismus im Rahmen eines 
Schutzkonzepts und dessen Entwicklung als 
Organisationsentwicklungsprozess vorgestellt 
und näher erläutert. So werden unter ande-
rem bereits bestehende Präventionsangebote 
und ein idealtypisches Interventionsverfahren 
vorgestellt. 

In Kapitel 6 finden Sie als Anhang eine 
Sammlung von externen Ansprech- und 
Kooperationspartner*innen sowie eine  
Auflistung von Finanzierungsmöglichkeiten  
für Präventionsangebote. 

Weiterführende Literatur- und Medienangebote 
für eine tiefergehende Auseinandersetzung mit 
den Themen Rassismus und Rassismuskritik  
im Kontext Schule sind ebenfalls im Anhang 
auffindbar.

Wir wünschen Ihnen eine gute Lektüre und 
stehen Ihnen für Fragen und Anregungen im 
Handlungsfeld Rassismuskritische Schulen  
jederzeit gerne zur Verfügung. Kontaktdaten  
aller am Arbeitskreis beteiligten Institutionen 
finden Sie am Ende der Handreichung.

Herzlichst  

Ihr Arbeitskreis  
Rassismuskritische Schulen
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2. Rassismus als 
gesamtgesellschaft- 
liches Phänomen

Im aktuellen Afrozensus aus dem Jahr 2020 
gaben mehr als die Hälfte der Befragten (54 
Prozent von n = 1816) an, dass sie von Leh-
rer*innen oder Dozierenden rassistisch belei-
digt werden (vergleiche Aikins und andere 
2021, Seite 179). 

Rassistische Einstellungen sind in der deutschen 
Bevölkerung weit verbreitet. Sie äußern sich zum 
Beispiel in Vorbehalten gegenüber Menschen 
muslimischen Glaubens oder der Zuschreibung 
von vermeintlichen kulturellen Barrieren. Dies 
belegen Ergebnisse aus verschiedenen Studien 
wie dem Rassismus-Monitor (vergleiche DeZIM-
Institut 2021), der Mitte-Studie (vergleiche 
Zick und Küpper 2021) und der Autoritarismus-
Studie (vergleiche Decker und andere 2022). So 
kam der Rassismus-Monitor zu dem Ergebnis: 
„49 Prozent der Befragten etwa glauben an 
die Existenz ‚menschlicher Rassen‘. 27 Prozent 
der Bevölkerung glauben, dass eine Gesell-
schaft Gruppen braucht, die oben stehen, und 
andere, die unten stehen“ (vergleiche 
Bundesfamilienministerium 2022). 

Rassismus ist also keineswegs ein Ausnahme-
phänomen in extremistischen Kreisen oder le-
diglich eine individuelle Haltung, sondern ein in 
unserer Gesellschaft strukturell tief verankertes 
Phänomen. Über rassistische Zuschreibungen 
und Kategorisierungen wird der Zugang zu ge-

sellschaftlichen Ressourcen für einige Gruppen 
eingeschränkt, während andere Gruppen einen 
privilegierten Zugang haben. Somit werden 

→ Rassismus
Allgemein lässt sich Rassismus als „eine Ideolo-
gie, eine Struktur und ein Prozess, mittels derer  
bestimmte Gruppierungen auf der Grundlage 
tatsächlicher oder zugeschriebener biologischer 
oder kultureller Eigenschaften als wesensmäßig 
andersgeartete und minderwertige ‚Rassen‘ 
oder ethnische Gruppen angesehen werden, 
beschreiben“ (Essed 1992, Seite 375). 

Die Erfindung sogenannter „menschlicher Rassen“ 
geht auf die Zeit der Kolonialisierung afrikanischer 
Menschen durch weiße Europäer*innen zurück und 
diente im Zeitalter der Aufklärung und Entwicklung 
der Menschenrechte zur Legitimierung der koloni-
alen Praxen (vergleiche Fereidooni 2019). 

Rassismus ist also eine Herrschaftsideologie, die 
unsere Gesellschaft über Jahrhunderte mit geformt 
hat und sie bis heute prägt. Rassistische Kategori-
sierungen finden auf der Grundlage tatsächlicher 
oder auch nur zugeschriebener biologischer oder 
kultureller Eigenschaften statt. Dies zeigt sich zum 
Beispiel in einer Migrantisierung von Menschen, 
die in Deutschland geboren und aufgewachsen 
sind, denen eine gesellschaftliche Zugehörigkeit 
jedoch aufgrund ihrer Familiengeschichte, ihrer 
Religion oder auch ihrer Hautfarbe und Sprache 
aberkannt wird (vergleiche El-Mafaalani 2021a, 
Seite 15 ff.).

Aus den Berichten der Antidiskriminierungsstelle des  
Bundes geht hervor, dass Anfragen zur Diskriminierung aus 
rassistischen Gründen den größten Anteil der an sie ge-
richteten Beratungsanfragen bilden (vergleiche ADB 2022).
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→ BIPoC
BIPoC ist eine Abkürzung für die englischen 
Selbstbezeichnungen: Black, Indigenous and 
People of Color. Hierbei handelt es sich um positive 
Selbstbezeichnungen rassistisch diskriminierter 
Menschen, die aus einer politischen Bewegung 
heraus entstanden sind und die sich auf einen  
gemeinsamen Erfahrungshorizont beziehen, den 
Menschen teilen, die nicht weiß sind. Diese Erfah-
rungen entstehen zum Beispiel durch nicht zuge-
standene Privilegien. BIPoC bezieht sich also nicht 
(primär) auf eine Hautfarbe (vergleiche Aydemir 
und andere 2020, Seite 2).

soziale Ungleichheiten (re-)produziert. Diese 
Strukturen haben sich seit der Kolonialzeit  
und im Zuge der Aufklärung sowie der natio-
nalstaatlichen Entwicklung gebildet und ver-
festigt. Sie sind bis heute so selbstverständlich, 
dass sie für Nicht-Betroffene oft unsichtbar 
bleiben (vergleiche Schirilla 2017 und El Ma-
faalani 2021 a, Seite 26 f.). So schließen noch 
immer Regelungen für den Zugang zu be-
stimmten Berufen kopftuchtragende Frauen 
aus, sind BIPoC statistisch häufiger von anlass-
losen Polizeikontrollen betroffen. 

Es ist nachgewiesen, dass angehende Lehrkräfte 
Schüler*innen mit einem vermeintlich auslän-
disch klingenden Namen bei gleicher Leistung 
statistisch signifikant schlechter benoteten als 
Schüler*innen mit einem deutsch klingenden 
Namen (vergleiche Bonefeld und Dickhäuser 
2008). Laut Aladin El-Mafaalani bedeutet die 
Tatsache, dass Rassismus unser gesellschaftli-
ches Zusammenleben bis heute prägt und so-
ziale Ungleichheiten aufrechterhält und dass 
wir alle von Rassismus betroffen sind, als ne-
gativ Betroffene oder als positiv Privilegierte, 
und damit auch alle in der Verantwortung ste-
hen, Rassismus aufzudecken und abzubauen: 
„Rassismus ist so ähnlich wie Asbest: Er macht 
krank, man sieht ihn häufig nicht, wenn man 
nicht danach sucht. Und das ist das, was pas-
sieren muss: Wir müssen aktiv suchen. Wenn 
wir ihn finden, sollten wir uns freuen und dann 
fragen: Was machen wir jetzt? Wie können wir 
das konstruktiv bewältigen? Immer in dem Be-
wusstsein, dass das etwas ist, was Menschen 
voneinander dividiert, krank macht, aber über-
all existiert. Und dann lohnt es sich einfach 
nicht, sich jedes Mal zu empören, sondern 
jede Gelegenheit zu nutzen, zu lernen“ (El-Ma-
faalani 2021 b).  

→ Ebenen von Rassismus
Rassismus existiert in Form von individuellen 
Einstellungen. Als machtvolle Kategorie struk
turiert Rassismus vor allem das gesellschaftliche 
Zusammenleben. 

	• Individueller Rassismus beruht auf persön
lichen Einstellungsmustern und bezieht sich  
auf die direkte persönliche Interaktion. 

	• Institutioneller Rassismus bezeichnet das  
Handeln in einem System, wie zum Beispiel Fir-
men, Behörden, Vereinen und Schulen, in dem  
Gewohnheiten, bewährte Handlungsmuster 
oder tradierte Wertvorstellungen dazu führen, 
dass Personengruppen ausgegrenzt werden. 

	• Der Begriff Struktureller Rassismus bezeichnet 
Ausgrenzungen und Benachteiligungen, die 
durch Rechtsvorschriften und durch politische 
und ökonomische Strukturen erzeugt werden 
(vergleiche Rommelspacher 2009, Seite 30). 
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3.	Rassismuskritik als  
Professionskompetenz  
in der Schule

Damit Schulen ihrem Bildungs- und Schutzauf-
trag für alle Schüler*innen und dem Schutz 
der von Rassismus Betroffenen im Kollegium 
nachkommen können, müssen alle Akteur*innen 
darin geschult sein, Rassismus zu erkennen, sich 
dagegen zu positionieren und aktiv dagegen 
vorzugehen. 

Dabei stellen bereits das Erkennen von Rassis-
mus und die Anerkennung von Rassismuser-
fahrungen Anderer eine wichtige Grundlage 
für das weitere professionelle Handeln dar.  
Es ist vor allem die über Jahrhunderte entstan-
dene strukturelle Verankerung von Rassismus 
in allen gesellschaftlichen Bereichen, die nicht 
geschulten Personen ein Erkennen erschwert, 
vor allem denjenigen, die nicht von Rassismus 
betroffen und durch diese Strukturen privilegiert 
sind. Auch Betroffene brauchen Unterstützung, 
zum Beispiel durch Empowermenträume 
( Kapitel 5.2.7), in denen eine gegenseitige 
Stärkung und die Aneignung von Wissen in 
einem geschützten Raum möglich sind, um 
rassistische Diskriminierungen als solche zu 
erkennen und zu benennen. 

Das Schulpersonal benötigt also zunächst eine 
Unterstützung darin, sich im Rahmen einer 
professionellen Haltung dauerhaft mit der 
eigenen Verwobenheit in rassistische Struktu-
ren auseinanderzusetzen, um Rassismus als 
solchen zu erkennen und diesen abzubauen. 

Der Ansatz der Rassismuskritik (vergleiche 
Mecheril 2010 und Melter 2009) bietet hierzu 
die notwendigen Grundlagen, denn: 

Die notwendige nachhaltige Aufarbeitung von Rassismusvorfällen 
wird in Schulen sowie in vielen anderen Institutionen oft durch  
Unsicherheiten auf Seiten der Verantwortlichen verhindert. 

→ Rassismuskritik
Der Ansatz wurde von Paul Mecheril (vergleiche 
2010) und Claus Melter (vergleiche 2009) ent-
wickelt. Karim Fereidooni beschreibt Rassis-
muskritik als eine Analysebrille, mit deren Hilfe 
Ausgrenzungsprozesse wie Rassismus sichtbar 
gemacht werden können (vergleiche Fereidooni 
2022a). 

Der Begriff ist aus der Kritik am Begriff Antirassismus 
entstanden, denn es reicht nicht aus, nur gegen 
Rassismus zu sein, da dieser eben strukturell  
in unserer Gesellschaft, in unserem alltäglichen  
Handeln und in unserer Sprache verwoben ist: 
„Der Begriff Rassismuskritik (…) markiert deutlich, 
dass es kein Außerhalb gibt, dass man Rassismus 
ablehnen und bekämpfen muss, dass man aber 
gleichzeitig in die Verhältnisse verstrickt und Teil 
genau jener Strukturen ist, die man kritisiert“  
(El-Mafaalani 2021, Seite 142). 

Dabei beschäftigt sich Rassismuskritik bewusst 
nicht nur mit den Benachteiligungen der Betroffe-
nen, sondern auch mit den Privilegien derjenigen, 
die von den Machtstrukturen (bewusst oder  
unbewusst) profitieren. Rassismuskritisch denken 
lernen, beschreibt Tupoka Ogette als einen Prozess, 
in dem die eigene Sprache und Denkmuster auf 
rassistische Inhalte überprüft werden. Sie ermutigt 
gleichzeitig, sich nicht selbst für diese Inhalte zu 
verurteilen, sondern sie bewusst wahrzunehmen 
(vergleiche Ogette 2020).
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„Rassismuskritik enthält Gesellschaftsanalyse 
und zeigt, wie unterschiedlich konstruierte 
Gruppen in einem hierarchischen Gesellschafts-
gefüge positioniert werden und dass Zugänge 
zu Ressourcen wie Bildung, Status, Partizipation 
und Identifikationsmöglichkeiten ungleich  
verteilt sind“ (Schirilla 2017, S 41). 

Die Möglichkeit einer rassismuskritischen Aus-
einandersetzung mit der eigenen Verwobenheit 
in rassistische Strukturen in Form von Wissens-
beständen sowie Denk- und Handlungsmus-
tern aller schulischer Akteur*innen ist ein 
grundlegender Bestandteil eines erfolgreichen 
Konzepts zum Schutz vor rassistischer Diskri-
minierung: „Erst mit dieser sensiblen Reflexion 
der eigenen Lebensumstände und Alltagsrea-
litäten kann die Basis geschaffen werden, sich 
selbst, anderen Peers/Multiplikator*innen, 
Kolleg*innen, Vorgesetzten, Schüler*innen und 
Eltern gegenüber eine anerkennende sowie 
rassismussensible Haltung zum Ausdruck zu 
bringen“ (Fereidooni 2019, Seite 4). 

Eine rassismussensible Haltung zeigt sich zum 
Beispiel darin, zu verstehen, dass (unbeabsich-
tigte) Rassismen durch das eigene Handeln 
(re-)produziert werden können. Solch eine 
kritische Reflexion kann dabei zunächst zu  
inneren Widerständen und einem Reflex des 
Abwehrens der eigenen Verwobenheit in ras-
sistische Strukturen führen. Allerdings wirken 
Aussagen wie „das war ja nicht so gemeint 
und kann also kein Rassismus sein“ nicht  
beschwichtigend, sondern als Aberkennung 
der Verletzung bei den Betroffenen. Denn es 
ist unerheblich, ob eine (rassistische) Diskrimi-
nierung intendiert oder unreflektiert geschieht. 
Nicht die Intention, sondern der Effekt aus der 
Perspektive der Betroffenen ist entscheidend 
dafür, ob eine (rassistische) Diskriminierung 
vorliegt. Hieran orientiert sich auch das Antidis-
kriminierungsrecht, das in Kapitel 4 dargestellt 
wird. Gerade für Lehrer*innen und pädagogi-
sches Personal ist es wichtig, sich auch mit diesen 

inneren Widerständen auseinanderzusetzen, 
ihrer Vorbildrolle gerecht zu werden sowie 
ihrer Pflicht nachzukommen, Schüler*innen  
als Schutzbefohlene vor Gewalt in Form von 
rassistischer Diskriminierung zu schützen  
(vergleiche Yegane 2020, Seite 122). 

Die Reflexion von unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Privilegien, die auf rassistischen 
Ungleichheitsstrukturen basieren, ist insbeson-
dere in unserem hierarchisch strukturierten 
Schulsystem von großer Bedeutung. Regel-
mäßig werden Schüler*innen und auch Mit-
glieder des Kollegiums bestimmten sozialen 
Gruppen und damit verbundenen negativen 
Zuschreibungen zugeordnet. So, dass zum 
Beispiel die Familiengeschichte, die Religions-
zugehörigkeit, die Sprachkenntnisse oder auch 
die Hautfarbe zum Anlass genommen werden, 
daraus eine vermeintliche „nicht-deutsche“ 
Herkunft abzuleiten. Die daraus resultierenden 
Unterscheidungen zwischen einem „Wir“ und 
„den Anderen“, zwischen dem, was als „normal“ 
gesetzt wird und was nicht, führt zu Ungleich-
behandlungen, denen rassistische Denkmuster 
zugrunde liegen (vergleiche Fereidooni 2019, 
Seite 8; vergleiche Scharathow 2015). 

Besonders schwerwiegende Folgen hat diese 
Praxis, wenn sie vom Schulpersonal gegenüber 
Schüler*innen ausgeht, da hier ein Machtge-
fälle herrscht, das Lehrer*innen und pädago-
gisches Personal aufgrund ihrer Position und 
eines größeren Systemwissens bevorteilt.  
In besonderem Maße gilt dies für Lehrkräfte in 
ihrer Funktion als Notengeber*innen: Sie haben 
damit entscheidenden Einfluss auf die Bildungs-
laufbahn von Kindern und Jugendlichen.

Das Netzwerk 
Rassismuskritische 
Schulpädagogik ist 
ein Zusammenschluss 
von Wissenschaftler* 
innen, Lehrenden an 
Schulen und Hoch-
schulen, (Sozial-)Pä-
dagog*innen und  
Erzieher*innen, Schü-
ler*innen, zivilgesell-
schaftlichen Gruppen 
und engagierten  
Einzelpersonen. 

Mit ihren Aktivitäten 
möchten sie die kri-
tisch-analytische und 
pädagogisch-prakti-
sche Bearbeitung von  
Rassismus in Schule 
und schulischen  
Feldern ermöglichen.

Nicht die Intention, sondern der Effekt  
aus der Perspektive der Betroffenen ist 
entscheidend dafür, ob eine (rassistische)  
Diskriminierung vorliegt. 
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Eine fortwährende Auseinandersetzung mit 
den eigenen Privilegien ist ein wichtiger Teil 
der eigenen rassismuskritischen Kompetenz. 
Eine kritische Selbstreflektion geht oftmals 
auch mit Schuldgefühlen und Verunsicherun-
gen einher. Rassismus ist in unserer Gesell-
schaft unerwünscht und dennoch sind wir 
alle innerhalb rassistischer Strukturen soziali-
siert worden. Es kann schmerzhaft sein, sich 
einzugestehen, dass man (unbewusst) davon 
profitiert hat, indem man zum Beispiel weniger 
Zugangsbarrieren in den Bereichen Bildung, 
Wohnen und Gesundheit hatte oder rassistische 
Sprache genutzt hat, „weil das schon immer 
so gesagt wurde“. Der rassismuskritische An-
satz lädt daher ein, Verunsicherungen und Irri-
tationen zuzulassen und sie sogar aktiv zu su-

chen, um sich so für neue Lernchancen und 
die eigene Weiterentwicklung zu öffnen (ver-
gleiche Satilmis 2016, Seite 27). Satilmis regt 
an, „den Umgang mit (als selbstverständlich 
verstandenen) Privilegien in Verbindung mit 
strukturellen Diskriminierungen zu überdenken 
[…]: Was heißt es, Dominanz auszuüben und/
oder Diskriminierung gewähren zu lassen? 
Welche Konsequenzen hat es, als „normal“ 
oder als „anders“ markiert zu werden?“ (Satilmis 
2015, Seite 27).

Zum Anstoß oder einer Begleitung dieses 
Prozesses stehen externe Anbieter*innen mit 
ihren Bildungsangeboten zur Verfügung, die 
Sie im Anhang unter 6.1. finden. 

Ein grundlegender Bestandteil eines rassis-
muskritischen Prozesses in der gesamten 
Schule ist die Auseinandersetzung mit den 
Erscheinungsformen von Rassismus sowie 
deren Folgen für die davon Betroffenen. 
Rassistische Diskriminierung erfahren Schü-
ler*innen und auch deren Eltern in unterschied-
lichen Situationen im Schulalltag, so etwa 

	• in der unreflektierten Nutzung rassis
tischer Sprache bis hin zu rassistischen  
Beleidigungen,

	• in der Nichtahndung rassistischer  
Beleidigungen durch Lehrer*innen oder 
Schulsozialarbeiter*innen,

Erscheinungsformen und Auswirkungen  
von Rassismus in der Schule

	• in rassistischen Darstellungen und/oder 
rassistischer Sprache in Schulbüchern,

	• in einer Stereotypisierung und Anders
machung, zum Beispiel mittels einer pau-
schalen Unterstellung extremistischer Ten-
denzen bei Schüler*innen (vermeintlich) 
muslimischen Glaubens oder in der Unter-
stellung von Expert*innenwissen von Schü-
ler*innen zur (angenommenen) Herkunfts-
kultur oder in der Verknüpfung von äußerer 
Erscheinung und möglicher Einwanderung,

	• oder auch in dem Verbot und der Abwer-
tung bestimmter Sprachen wie Arabisch 
oder Türkisch im schulischen Alltag.
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Ländern ausgewertet wurden, belegte zu-
letzt, dass strukturelle Rassismen soziale  
Ungleichheiten verstärken. 

Kinder, die regelmäßiger Diskriminierung aus-
gesetzt sind, schlagen öfter eine schlechtere 
Bildungslaufbahn ein als ihre Altersgenoss*in-
nen, die nicht oder wenig von Diskriminierung  
betroffen sind (vergleiche UNICEF 2022). 

Auch Lehrkräfte und weiteres Schulpersonal 
sind von Rassismus an ihrem Arbeitsplatz  
betroffen. Sie sind mit Deutschgeboten oder 
rassistischen Äußerungen, auch im Lehrer*in-
nenzimmer, konfrontiert (vergleiche Fereidoo-
ni 2016, Scharathow 2014, Yegane und andere 
2021). Einigen wird aufgrund einer eigenen 

internationalen Familiengeschichte eine pro-
fessionelle Haltung abgesprochen, zum Bei-
spiel wenn sie sich für Schüler*innen einset-
zen, die Rassismus erfahren haben. 
Gleichzeitig gibt es das Phänomen der „Zu-
schreibung doppelter Andersartigkeit“ (Ferei-
dooni, 2017, Seite 68): Lehrkräfte werden in-
nerhalb ihres Kollegiums als Personen mit 
Migrationsgeschichte, als Ausländer*innen 

Weiterführend zu  
einem diskriminie-
rungssensiblen  
Umgang mit Mehr-
sprachigkeit:  
Landeshauptstadt 
Düsseldorf (2023): 
Sprache, Vielfalt, 
Kompetenz.  
Informationsbroschüre 
des Kommunalen  
Integrationszentrums  
Düsseldorf zur Lebens-
weltlichen Mehrspra-
chigkeit in der Praxis.

Alle Schulen müssen den Bedürfnissen ihrer Schüler*innen gerecht werden.  
In einer modernen Demokratie darf die Institution Schule nicht von einer  
vormodernen Idee wie dem Rassismus regiert werden. 
Die gesamte Schulgemeinschaft muss sich mit Rassismus auseinandersetzen.  
Es gibt keine Schulen ohne Rassismus, weil Rassismus immer eine Rolle spielt, 
wenn Menschen zusammenkommen.

Fereidooni 2022b

Diese Aufzählung ließe sich weiter fortführen. 
Dabei verbirgt sich der strukturelle Rassismus 
oft auch weniger offensichtlich in schulischen 
Routinen und Abläufen und hat langfristige 
systematische Benachteiligungen von Schü-
ler*innengruppen zur Folge. Die Bildungsfor-
scherin Mechthild Gomolla (vergleiche Me-
diendienst Integration 2020) verweist 
beispielsweise darauf, dass die Notenvergabe 
und andere schulische Routinen sich auch an 
den Sprachkenntnissen der Schüler*innen 
orientieren. Dies führt zu schlechteren Noten 
für Kinder und Jugendliche, deren sprachliche 
Fähigkeiten sich noch in der Entwicklung be-
finden. Laut dem Bildungsforscher Karim Fe-
reidooni führt es beim Übergang zu weiterfüh-
renden Schulen auch dazu, dass diese Kinder 
seltener eine Gymnasialempfehlung erhalten 
und so Bildungswege sehr früh eingeengt wer-
den (vergleiche ebd.). Auch sind eingewander-
te Familien statistisch häufiger von prekären 
sozioökonomischen Lebensverhältnissen be-
troffen, deren Ursachen von sozioökonomi-
schen Krisen im Herkunftsland über hohe Kos-
ten der Migration und dem Nachholen von 
Abschlüssen der Eltern bis hin zu Diskriminie-
rungen am Wohnungs- oder Arbeitsmarkt rei-
chen können. Ein geringer sozioökonomischer 
Status wiederum ist in Deutschland, unter ande-
rem aufgrund eines wenig durchlässigen Bil-
dungssystems, mit geringeren Chancen für 
einen sozialen Aufstieg verbunden. Auch eine 
aktuelle UNICEF-Studie, für die Daten aus 22 

Auch Lehrkräfte und weiteres 
Schulpersonal sind von Rassismus 
an ihrem Arbeitsplatz betroffen. 
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wahrgenommen und „aufgrund ihrer guten 
Leistungen zu ,Ausnahmen‘ erklärt“. 
Dies äußert sich darin, dass sie für selbstver-
ständliche Tätigkeiten übermäßig gelobt wer-
den. Mit dieser Konstruktion der Andersartigkeit 
ist es dann möglich, negative Zuschreibungen 
über „die anderen Ausländer“ zu tätigen, die eben 
nicht dieser Ausnahme entsprechen würden, 
sondern dem Regelfall (vergleiche Fereidooni 
2017).

Diese immer wiederkehrenden Erfahrungen 
haben bei den von Rassismus Betroffenen nach-
haltige Auswirkungen auf den Körper, die Psyche 
und die Selbstwahrnehmung und können 
weitreichende Folgen für die gesamte Persön-
lichkeitsentwicklung haben. Rassistische Dis-
kriminierung wird als gewaltvoll erlebt, auch 
dann, wenn keine körperliche Gewalt zum Ein-
satz kommt. Die ständigen, unausweichlichen 
Erfahrungen von Rassismus wirken als Mikro-
Aggressionen und produzieren viele Mikrotrau-
matisierungen: „Gewalt findet unter anderem 
auch durch Medien und durch Sprache, Mob-
bing, Blicke, Gemieden werden statt“ (Se-
queira 2015, Seite 8.). Die dabei erlittenen Ver-
letzungen können zu somatischen 
Beschwerden führen und Depressionen bis hin 
zur Suizidalität auslösen (vergleiche Madubu-
ko 2021, Seite 63). Die hier benannten Folgen 
von Rassismus werden in den letzten Jahren 
vermehrt im Rahmen der Race-Related-Stress-
Forschung (USA) und der interkulturellen Päda-
gogik und Psychologie in den USA und Kana-
da (vergleiche Madubuko 2021, Seite 62 und  
Yeboah 2017) erforscht. Zum eigenen Schutz 
vor diesen verletzenden Erfahrungen kann  

es bei Kindern und Jugendlichen zu einer 
Distanzierung von der Schule und einer  
Hinwendung zu „alternativen Bereichen wie 
außerschulischen Peergroups, in denen die 
eigene Identität nicht als Barriere zu Erfolg 
und Anerkennung erlebt wird“ (Yegane 2020, 
Seite 131) kommen, mit ggf. fatalen Folgen für  
die eigene Bildungs- und Berufskarriere  
(vergleiche Yegane 2020, Seite 131 f.). 

Neben den direkten Auswirkungen für von 
Rassismus betroffene Menschen sind die 
Konsequenzen, die ein Nicht-Reagieren von 
Lehr- und Fachkräften auf Rassismus hat, nicht 
zu vernachlässigen: Schulen laufen Gefahr, 
rassistisches Verhalten (unintendiert) zu repro-
duzieren. Dies kann eine machtvolle Gruppen-
dynamik auslösen und Vorurteile stärken, auf 
die Ausgrenzung sowie Beleidigung folgen 
können. Diese Dynamik gilt neben Rassismus 
auch für weitere Diskriminierungsformen. Ein 
Nicht-Reagieren von verantwortlichen Personen 
bildet den Nährboden für weitere diskriminie-
rende Verhaltensweisen. Gleichzeitig kann eine 
Chance des Lernens für die Verursacher*innen, 
das betroffene Kind und die weiteren Kinder 
verpasst werden (vergleiche Madubuko 2021, 
Seite 83).

Die bisherigen Ausführungen machen deutlich, 
wie notwendig die Etablierung einer rassismus-
kritischen Kompetenz an Schulen bei allen 
Schulmitgliedern ist. Nur dadurch kann ein 
Schutzkonzept auch bei Rassismus wirksam 
implementiert und von allen aktiv umgesetzt 
werden. 

YouTube-Video: 
Deutsch Plus:  
Wer wir sind. Was  
wir tun. Rassismus an  
Schulen: So erleben 
ihn Betroffene.

Die ständigen, unausweichlichen Erfahrungen 
von Rassismus wirken als Mikro-Aggressionen und 
produzieren viele Mikrotraumatisierungen.

Reportage von  
ARD alpha:  
Schlechte Noten, 
schiefe Blicke –  
Rassismus im  
Schulalltag.
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4. Rechtlicher 
Rahmen

4.1	 Internationales Recht

Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat sich die Weltgemein-
schaft auf grundlegende internationale Vereinbarungen zum Schutz 
der Menschenrechte und damit auch zum Schutz vor rassistisch 
motivierter Diskriminierung verständigt.

Dazu zählen insbesondere folgende  
Übereinkommen:

	• Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
(1948)

	• UN-Antirassismusrichtlinie (1965)
	• UN-Sozialpakt, §13 (1966)
	• UN-Kinderrechtskonvention, §2, §8 (1989)
	• UNESCO-Übereinkommen gegen  

Diskriminierung im Unterrichtswesen (1960)
	• Grundrechtecharta der Europäischen Union 

(2000)
	• Recht auf diskriminierungsfreie Bildung in 

der Antirassismus-Richtlinie der EU (2000)

Die Agentur der Europäischen Union für Grund-
rechte (FRA) hat zahlreiche Erhebungen zu 
Diskriminierungserfahrungen in den Mitglieds-

staaten der Europäischen Union durchgeführt. 
Trotz der bisher beschlossenen Diskriminie-
rungsverbote und Schutzrechte für Betroffene 
sind Diskriminierungserfahrungen auch in der 
EU weit verbreitet. In den Mitgliedstaaten ist  
rassistisch motivierte Diskriminierung in vier 
Lebensbereichen am stärksten, hierzu zählt 
auch der Bildungsbereich (siehe Abbildung 1). 

Die Verabschiedung der sogenannten Antiras-
sismus-Richtlinie in der EU (2000) hat für die 
Antirassismusarbeit in Deutschland eine große 
Bedeutung. Sie ist ein Teil der europäischen Anti-
diskriminierungsrichtlinien und somit sowohl 
die Grundlage des in Deutschland geltenden 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
(AGG) wie auch für die Einrichtung und  

29 % 23 %
12 %

22 %

Arbeit Wohnraum Bildung Gütern und Dienstleistungen

Abb. 1 (Quelle: Landtag von Baden-Württemberg 2020, Erhebung der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte [FRA])

Diskriminierung aus Gründen der ethnischen Zugehörigkeit wird am häufigsten erlebt  
beim Zugang zu …
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Landesbezogene/schulinterne Programme

Schulinterne Satzungen/Regelungen: 
Schulprogramme (Unterrichts- und Lehrinhalte), 

Gremienbeschlüsse, Schul-/Hausordnungen

Verwaltungsvorschriften: Richtlinien der 
zuständigen Ministerien, Lehrpläne, Rahmen-

vorgaben für Unterrichtsinhalte/Bildungsstandards

Rechtsverordnungen: 
Schulordnungen (Bay, BaWü), 
sonstige Rechtsverordnungen

Schulgesetze 
der Länder/Länder-

gleichstellungsgesetze

Landes-
verfassungen

Grund-
gesetz

Abb. 2 (Quelle: Dern und andere 2013, Seite 38)

→ �Diskriminierung im Rahmen der  
Menschenrechtsstandards

Nach der UN-Antirassismuskonvention wird Diskriminierung im Bereich 
der Menschenrechte seit 1965 folgendermaßen definiert: „Unterschei-
dung(en), Ausschließung(en), Beschränkung(en) oder Bevorzugung(en), die 
zum Ziel oder zur Folge haben, dass dadurch ein gleichberechtigtes Aner-
kennen, Genießen oder Ausüben von Menschenrechten und Grundfrei-
heiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen oder jedem 
sonstigen Bereich des öffentlichen Lebens vereitelt oder beeinträchtigt 
wird“ (UN General Assembly resolution 2106, 1965).

Tätigkeit der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes.
Aus seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen 
ergibt sich für Deutschland der Auftrag,  
Betroffene bestmöglich vor Diskriminierung 
und Rassismus zu schützen. Dieser Schutz  
findet sich in unterschiedlichen nationalen 
rechtlichen Normen wieder. 

Ein Recht auf diskriminierungssensible Bildung 
ist in dem Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland nicht festgeschrieben. Es kann 
jedoch ein Benachteiligungsverbot aus den 
Gleichheitsgarantien in den Artikeln 3, 6 und 7 
GG abgeleitet werden, die Diskriminierungen 
durch den Staat und seine Repräsentant*innen 
verbieten. In der Verfassung des Landes Nord-
rhein-Westfalen, im Schulgesetz für NRW sowie 
im Referenzrahmen Schulqualität NRW finden 
sich konkrete Formulierungen, die eine Benach-
teiligung, welche die Menschenrechte verletzt, 
innerhalb des Schulsystems grundsätzlich ver-
bieten. Zusätzlich ist in NRW die Teilhabe und 
Integration von Menschen mit Einwanderungs-
geschichte durch das TintG (NRW) gesetzlich 
verankert (siehe §7 Antidiskriminierung: „Das 
Land [NRW] ergreift Maßnahmen, die darauf ge-
richtet und geeignet sind, Diskriminierungen zu 
verhindern und gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit entgegenzuwirken und das 
Empowerment von Betroffenen zu unterstützen.“ 
(siehe: Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW). 
Neben dem im Grundgesetz verankerten staatli-
chen Neutralitätsgebot sind Lehrkräfte 
gleichzeitig dazu „verpflichtet, Stimmen und 
Stimmungen im Unterricht nicht unwiderspro-
chen zu lassen, die sich gegen die Achtung der 
Menschenwürde und das Verbot der Diskriminie-
rung als zentrale grund- und menschenrechtli-
che Prinzipien richten“ (Cremer 2019, Seite 22).

4.2	Nationales Recht

Die nationalen rechtlichen Regelungen zum 
Diskriminierungsschutz im Bildungsbereich 
werden hier kompakt dargestellt. Für eine in-
tensivere Auseinandersetzung eignet sich die 
Veröffentlichung der Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes zum Schutz vor Diskriminierung im 
Schulbereich (vergleiche Dern und andere 2013).

Normenhierarchie 
rechtlicher Vorgaben 
im Schulbereich
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Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) wird in der oben stehenden Grafik  
(Abbildung 2) zu den rechtlichen Vorgaben 
des Diskriminierungsschutzes im Schulbereich 
nicht aufgeführt. Mit dem Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetz hat die Bundesregierung 
die EU-Antidiskriminierungsrichtlinien von 
2000, 2004 und 2006 in nationales Recht um-
gesetzt. Da der Bildungsbereich in die Befugnis 
der einzelnen Bundesländer fällt, bedarf  
es zusätzlich einzelner Landesantidiskriminie-
rungsgesetze, um diesen Schutz auch für 
Schüler*innen an staatlichen Schulen voll  
umfänglich umzusetzen. Bisher können sich 
auf das AGG und seine Instrumente lediglich  
Angestellte, die an Schulen tätig sind, sowie 
Schüler*innen an privaten Schulen berufen. 

Über die jeweils zuständigen AGG-Meldestellen 
müssen Schulen ihre Schüler*innen bezie-
hungsweise Arbeitgeber*innen ihre Angestell-
ten informieren. Meldestellen für Angestellte 
an Düsseldorfer Schulen finden sich im An-
hang 6.2 in der Übersicht zu Beratungsstellen 
– Intervention. 
Berlin ist das erste und bisher einzige Bundes-
land, das ein Landesantidiskriminierungsgesetz 
im Jahr 2020 eingeführt hat. In Baden-Württem-
berg ist ein solches Gesetz in Planung und auch 
für Nordrhein-Westfalen wurde im Schwarz-
Grünen Koalitionsvertrag (2022) der aktuellen 
Landesregierung festgehalten, dass ein solches 
Gesetz eingeführt werden soll. In der Vorberei
tung ist die Einrichtung von landesweiten  
Meldestellen zu queerfeindlichen2 und rassis-
tischen Vorfällen, die im Jahr 2024 ihre Arbeit 
aufnehmen sollen: „Mit dem bundesweit ein-
zigartigen System soll es für Formen grup-
penbezogener Menschenfeindlichkeit eine  
niedrigschwellige Möglichkeit zur Meldung 
von Vorfällen geben und Diskriminierung sicht-
barer gemacht werden. Jährliche Berichte sol-
len die Grundlage bilden für Forschung sowie 
Interventions- und Präventionsmaßnahmen“ 
(Landesregierung NRW 2022).

In ihrer Veröffentlichung zur Diskriminierung an 
Schulen weist die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes explizit darauf hin, dass „insbesondere 
konkrete und niedrigschwellige Regelungen 
zur Durchsetzung des Rechts auf diskriminie-
rungsfreie Bildung fehlen – selbst in den Län-
dern, deren Schulgesetze Regelungen gegen 
Diskriminierung enthalten“ (Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes 2019, Seite 15). Auch 
eine aktuelle Veröffentlichung des Deutschen 
Roten Kreuzes zur Resilienzförderung in Schu-
len stellt fest, dass es für Schüler*innen kaum 
gesetzliche Möglichkeiten gibt, gegen Diskri-
minierung vorzugehen (vergleiche Deffner 
und andere 2020, Seite 229). 

Nach den Antidiskriminierungsrichtlinien der 
EU muss es jedoch ausreichend Möglichkeiten 
für Betroffene geben, ihre Rechte geltend zu 
machen, auf Unterstützungsmöglichkeiten 
durch Verbände zurückzugreifen, oder auch von 
Vorschriften gegen Diskriminierung zu erfahren. 
Um dies zu gewährleisten, gibt es bereits Unter-
stützungsangebote für Schulen, wie Anlauf-
stellen und Bildungsanbieter*innen, und interne 
Maßnahmen, die durch Schulakteur*innen selbst 
ergriffen werden können, wie zum Beispiel die 
Berücksichtigung von Rassismus als Gewalt-
form bei der Erstellung eines Schutzkonzepts. 

2	Mit dem Begriff „queer“ werden Menschen bezeichnet, deren geschlechtliche Identität und/oder sexuelle Orientierung 
nicht der zweigeschlechtlichen und/oder der heterosexuellen Norm entspricht. 

→ �Diskriminierung im deutschen Rechtsrahmen 
Seit 2006 regelt in Deutschland das Allgemeine Gleichbehandlungs-
gesetz (AGG), was Diskriminierung ist. Es spricht von einer unmittel-
baren oder mittelbaren Benachteiligung aufgrund bestimmter schützens-
werter Merkmale, unabhängig davon, ob die Benachteiligung intendiert 
war oder nicht. Benachteiligung meint hier eine „weniger günstige Be-
handlung als eine andere Person in einer vergleichbaren Situation erfährt, 
erfahren hat oder erfahren würde“ (ebd. §3 Abs. 1). Im AGG wird eben-
falls mit der Herabwürdigung der Menschenwürde als Ergebnis einer 
Benachteiligung argumentiert (ebd. §3 Abs. 3). Im schulischen Kontext gilt 
das AGG in NRW bisher nicht für Schüler*innen an öffentlichen Schulen, 
eine Einführung ist jedoch durch die aktuelle Landesregierung geplant.
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5.	Handlungsebenen  
für ein Konzept  
zum Schutz vor  
Rassismus in Schulen
Im ersten Teil dieser Handreichung wurde der Handlungs-
auftrag von Schulen im Umgang mit Rassismus dargestellt. 
Eine Verankerung notwendiger Maßnahmen im Rahmen 
eines Schutzkonzepts gewährleistet, dass alle Akteur*innen 
an der Schule über Handlungssicherheit im Umgang mit 
Rassismus und weiteren Formen von Gewalt verfügen. 

Ein Schutzkonzept zum Thema „rassismus
kritische Schule“ muss eingebettet sein in ein  
Gesamtschutzkonzept zum Thema Gewalt und 
sexualisierte Gewalt. Bereits seit einigen Jahren 
ist die konzeptionelle Verankerung von Präven-
tion und Intervention an Schulen im Umgang 
mit sexuellem Missbrauch gesetzlich vorge-
schrieben. Seit dem Jahr 2022 gilt dies in NRW 
auch für weitere Formen von Gewalt, wie (ras-
sistischer) Diskriminierung: Die Erstellung eines 
„Schutzkonzepts gegen Gewalt und sexuellen 
Missbrauch“ (vergleiche QUA-LiS NRW 2022) 
ist seit dem 1. April 2022 für alle Schulen ver-
pflichtend im Schulgesetz verankert worden. 
Explizit bezieht der Gewaltbegriff auch jegli-
che Form von Diskriminierung ein:
„Die Sorge für das Wohl der Schülerinnen  
und Schüler erfordert es, jedem Anschein von  
Vernachlässigung oder Misshandlung nachzu-
gehen. Die Schule entscheidet rechtzeitig über 
die Einbeziehung des Jugendamtes oder ande-
rer Stellen. Jede Schule erstellt ein Schutzkon-
zept gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch. 
Es bedarf der Zustimmung der Schulkonferenz“ 
(Schulgesetz NRW, § 42 Abs. 6). 

Die Gewaltprävention und Krisenintervention 
des Zentrums für Schulpsychologie Düsseldorf 
begleitet die Erstellung eines Schutzkonzepts 
gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an 
Schulen.
 
Das Schulamt Düsseldorf wird Veranstaltungen 
zu den aktuellen Anforderungen an dieses 
Schutzkonzept anbieten, zu denen auch das 
Jugendamt und die Schulpsychologie eingela-
den werden. Die Gewaltprävention und Krisen-
intervention des Zentrums für Schulpsychologie 
Düsseldorf bietet bereits Schulungen zum Thema 
Schutzkonzepterstellung an. Schulen können 
das Team für eine Beratung kontaktieren. Auch 
Fragen zur aktuellen Überarbeitung des Not-
fallordners für Schulen können an die dortigen 
Ansprechpartner*innen gerichtet werden.

Die nachfolgenden Ausführungen sind angelehnt an  
Informationen auf dem Fachportal für Schutzkonzepte – 
Schule gegen sexuelle Gewalt der Unabhängigen Beauftrag-
ten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs beim Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend:  
https://nordrhein-westfalen.schule-gegen-sexuelle-gewalt.de

Die Gewalt
prävention und  
Krisenintervention 
des Zentrums für 
Schulpsychologie 
Düsseldorf begleitet 
die Erstellung eines 
Schutzkonzepts  
gegen Gewalt und  
sexuellen Missbrauch 
an Schulen.
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Viele Schulen sind im Rahmen präventiver Arbeit 
gegen Rassismus bereits aktiv, zum Beispiel 
indem sie regelmäßig Projekte und Projekttage 
zu den Themen Vielfalt und Diskriminierung 
durchführen. Auch im Rahmen von Unterrichts-
einheiten, zum Beispiel im Geschichts- oder 
Politikunterricht, wird bereits an einigen Schulen 
Wissen zu Rassismus und seinen Auswirkungen 
vermittelt. Ein Großteil der Schulen hat sich je-
doch bisher noch keinen übergreifenden insti-
tutionellen Rahmen ihres Engagements gegen 
Rassismus als Bestandteil eines Schutzkonzepts 
gegen Gewalt allgemein gegeben. Dies mag  
unter anderem daran liegen, dass es sich um 
einen intensiven Erarbeitungsprozess handelt, 
der zunächst Ressourcen bindet: Er kostet Zeit, 
er kostet Geld und er braucht Fachkompetenz. 
Der Mehrwert von Schutzkonzepten, nicht nur 
im Themenfeld Rassismus, überwiegt dennoch 
deutlich, und zwar für alle Schulmitglieder: 
Neben der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben 
und der Möglichkeit, Kinder und Jugendliche 
aktiv vor Gewalt in Form von Rassismus zu 
schützen, erlangen Kolleg*innen Verhaltens- 
und Handlungssicherheit im Umgang mit Ge-
waltformen wie Rassismus und dessen Folgen.

Die Leitung sowie die Schulkonferenz spielen 
hierbei eine entscheidende Rolle. Sie müssen 
initiativ und unterstützend sein. Die Entwicklung 
eines Schutzkonzepts muss von oben getragen 
werden, sonst unterliegt der Prozess schnell 
den anderen Alltagsanforderungen. Wichtig ist 
auch, dass die Schulleitung ihre eigene Moti-
vation deutlich kommuniziert und so mögliche 

Befürchtungen abbaut. Es kann der Vorwurf 
aufkommen, hinter der Entscheidung für ein 
Schutzkonzept gegen Rassismus stünden 
schlechte Erfahrungen der Schule mit Rassismus. 
Ist der Vorwurf zutreffend, ist die Entscheidung 
für ein Schutzkonzept ein wichtiger Schritt aus 
der Defensive. Es sollte verdeutlicht werden, 
dass entsprechende Erfahrungen die Ent-
schlossenheit für den Schutz der Betroffenen 
bestärkt haben. Auch sollte kommuniziert wer-
den, dass Schule als Abbild der Gesellschaft 
nicht frei von Rassismen und anderen Gewalt-
formen sein kann und ebenso wie andere Insti-
tutionen in der Verantwortung steht, hiergegen 
vorzugehen. Die strukturelle Verankerung von 
Rassismus und die zahlreichen Erscheinungs-
formen machen es notwendig, dass jede Schule 
sich individuell mit dem Thema im Rahmen der 
Erarbeitung eines Schutzkonzepts befasst und 
dieses nachhaltig implementiert.

Neben der Leitung bedarf es einer Steuer-
gruppe, die diesen Organisationsentwicklungs-
prozess steuert und verantwortet. Sie ist dafür 
verantwortlich, dass der Prozess nicht stockt 
oder zu einer Überforderung wird. 

Dabei kann sie sich externe fachliche  
Unterstützung holen (siehe Abschnitt 5.2.2). 
Auch die Schulleitung sollte Teil der Steuer-
gruppe sein oder zumindest in einem regelmä-
ßigen Austausch mit ihr stehen und die Arbeit 
eng begleiten. Sie sorgt außerdem dafür, dass 
die notwendigen zeitlichen und finanziellen 
Ressourcen zur Verfügung stehen. 

Hilfreich ist ebenfalls 
das sogenannte  
Systemische Konflikt
management für  
die Implementierung  
eines Konzepts zur 
Konfliktbewältigung 
an Schulen. 

Im Rahmen einer  
Veröffentlichung des 
Handlungsansatzes 
zur Prävention und In-
tervention von Cyber-
mobbing wird dieses 
Konzept bei klick-safe 
ausführlich vorgestellt.

‚War ja nur Spaß‘ Samir: „[M]eistens bringen die das nur aus Spaß rüber,  
aber das ist gar nicht aus Spaß. So, viele sagen das immer: ‚Scheiß Ausländer‘ 
und lachen dabei und so und finden das voll witzig und bringen das  
so locker rüber, weil wir die kennen, aber im Endeffekt so denke ich,  
bestimmt denken die wirklich so.
Scharathow 2014, Seite 333
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Eine ideale Zusammensetzung der Steuer-
gruppe knüpft an die Anforderungen eines 
multiprofessionellen Teams an und umfasst 
Beratungslehrkräfte, Schulsozialarbeiter*innen, 
Personalbeauftragte, Mitarbeiter*innen aus dem 
Ganztag und ggf. andere interessierte Lehrkräfte 
oder pädagogische Mitarbeiter*innen. 

Ebenfalls wichtig ist die ausreichende Partizipa-
tion möglichst vieler Beteiligter von Beginn an. 
Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Konzepts 
(siehe Abschnitt 5.2.6). Neben der Information 
über das Vorhaben selbst muss deutlich wer-
den, in welcher Weise und an welcher Stelle 
sich Einzelne einbringen können, wo die Pers-
pektive unterschiedlicher Gruppen aus dem 
Kollegium, der Schüler*innenschaft oder den 
Eltern besonders wichtig ist oder wann die 
Steuergruppe aktiv auf sie zukommen wird. 

Auch im Landes
kinderschutzgesetz 
NRW ist die Erstellung 
eines Schutzkonzeptes 
seit 1. Mai 2022 recht-
lich verankert worden. 

Einblicke in die Arbeit 
hin zu einem intersek-
tionalen Schutzkon-
zept gibt es unter an-
derem im podcast 
COUCH TALK von 
COACH e. V.

Vor dem eigentlichen Beginn der Erarbeitung 
der verschiedenen Konzeptbausteine durch 
die Steuergruppe benötigen deren Mitglieder 
Schulungen zum Thema Rassismus und Rassis-
muskritik (siehe Abschnitt 5.2.4). Dies ist wichtig, 
um sich Grundlagenwissen anzueignen und 
einen Einblick in Ausmaß, Dynamiken und  
Folgen von Rassismus zu erhalten, wie sie  
bereits in den vorherigen Kapiteln beschrieben 
wurden. Eine Basisschulung kann auch direkt 
für das gesamte Kollegium angeboten werden. 
So ist gewährleistet, dass alle an dem Prozess 
aktiv und kompetent mitarbeiten können. 
Auch können sich nach der Schulung noch 
weitere Interessierte für die Mitarbeit in der 
Steuergruppe finden, falls gewünscht. Es kann 
sich aber auch anbieten, die Schulung für das 
gesamte Kollegium erst nach der Einstiegs-
schulung für die Steuergruppe anzusetzen.  
Die Organisation einer Schulung für das  
gesamte Kollegium wäre dann ihre erste 
Amtshandlung. 

Vor dem eigentlichen Beginn der Erarbeitung der  
verschiedenen Konzeptbausteine durch die Steuer-
gruppe benötigen deren Mitglieder Schulungen zum 
Thema Rassismus und Rassismuskritik.
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Für die schulspezifische Ausrichtung bezie-
hungsweise Priorisierung von Präventions- und 
Interventionsmaßnahmen ist eine umfassende 
Diagnose der Ist-Situation hilfreich. Sie setzt 
im Bereich Rassismus eine Offenheit und Be-
reitschaft zur rassismuskritischen Auseinan-
dersetzung bei allen schulischen Akteur*in-
nen, insbesondere bei den Lehr- und 

Fachkräften (siehe Kapitel 3) voraus. Daher ist 
es von großer Bedeutung, sie mit entspre-
chenden Sensibilisierungs- und Fortbildungs-
veranstaltungen (siehe Abschnitt 5.2.4) vorzu-
bereiten sowie mit einer für alle Beteiligten 
transparenten Information und Kommunika-
tion zu begleiten. 

5.1	 Analyse

Dies sind Potenziale, auf die aufgebaut werden 
kann. Zum Beispiel beinhaltet die Schulordnung 
möglicherweise bereits Punkte, die für den 
Verhaltenskodex oder einen Interventionsplan 
genutzt oder weiterentwickelt werden können. 
Dies gilt sicherlich auch für den Präventionsbe-
reich, wo auf bestehende Unterrichtseinheiten 
oder Projekte zum Thema Rassismus zurückge-
griffen werden kann. Ebenso sind die in vielen 
Schulen bereits erfolgten Schritte zur interkul-
turellen Öffnung im Sinne der Beschlüsse der 

ständigen Konferenz der Kultusminister von 
1996 und 2013 (vergleiche KMK 2013) eine 
gute Ausgangsbasis im Bereich Rassismusprä-
vention. Konkrete Anknüpfungspunkte gibt es 
darüber hinaus im Umgang mit der lebens-
weltlichen Mehrsprachigkeit von Schüler*in-
nen und deren Familien3, im Rahmen des Sei-
teneinstiegskonzepts sowie durch 
Maßnahmen zur diversitätsorientierten Perso-
nalentwicklung. 

5.1.1	 Potenzialanalyse 

Am Beginn des Erarbeitungsprozesses eines Schutzkonzepts steht die 
Potenzialanalyse. Mit diesem Instrument der Organisationsentwicklung 
wird sichergestellt, dass bereits vorhandene Bausteine, zum Beispiel zur 
Prävention und Intervention bei Rassismus, nicht übersehen werden.

5.2.1 Risikoanalyse 

Eine anschließende Risikoanalyse nimmt einerseits gewaltsames, auch  
rassistisch diskriminierendes, Verhalten von Mitschüler*innen und Erwach-
senen sowie die (fehlende) rassismuskritische Reaktion darauf in den Blick.
Andererseits untersucht sie institutionelle Strukturen und Regelungen auf 
ihre potentiell rassistisch diskriminierende Wirkung.

3	Siehe auch: Landeshauptstadt Düsseldorf (2023): Sprache, Vielfalt, Kompetenz. Informationsbroschüre des Kommunalen Integrationszentrums Düsseldorf  
zur Lebensweltlichen Mehrsprachigkeit in der Praxis. 
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Die Konzeption des Zuschnitts und der Durch-
führung von Diagnosemaßnahmen erfolgt in 
Arbeitsgruppen und schulischen Gremien, deren 
Arbeit die für den Entwicklungsprozess verant-
wortliche Steuergruppe koordiniert und die 
Einbindung aller schulischen Akteur*innen  
sicherstellt. 

Die Diagnoseschwerpunkte hängen von der 
jeweiligen schulischen Ausgangssituation ab. 
Nachfolgend eine Auswahl möglicher Ansatz-
punkte beziehungsweise Aufträge für den Be-
reich Rassismus: 

	• Die Konzeption und Durchführung von 
(anonymen) Befragungen von Schüler*innen, 
Lehrkräften, Eltern und weiteren schulischen 
Akteur*innen, um einen Überblick über  
Rassismuserfahrungen sowie den bisherigen 
Umgang damit zu gewinnen und Handlungs-
bedarfe abzuleiten. 

	• Eine Erhebung statistischer Ungleichhei-
ten: Lassen sich systematische Zusammen-
hänge zwischen Schulleistungen, Übergangs-
quoten et cetera und Merkmalen wie 
Geschlecht oder soziokulturellem Hinter-
grund erkennen? 

	• Die Untersuchung von schulischen Regeln 
und Routinen zum Beispiel im Rahmen des 
Aufnahmeverfahrens, um dabei unbeabsich-
tigt rassistisch diskriminierende Vorgaben zu 
erkennen (vergleiche Panesar 2022, Seite 
134)4.

	• Die fachspezifische rassismuskritische 
Analyse von Curricula, Schulbüchern und 
Unterrichtsmaterialien sowie fächerüber-
greifende Abstimmung zur Behandlung des 
Unterrichtsthemas Rassismus (vergleiche Fe-
reidooni 2020). Eine Fachkonferenz kann 
sinnvoll sein, wenn es sich um die Identifizie-
rung und Aufarbeitung von Rassismus in im 
Unterricht genutzter Literatur und in Fachbü-
chern handelt. Ebenso kann der in den 
Unterrichtsmaterialien zum Ausdruck kom-
mende Rassismus in den betroffenen Klas-
sen besprochen und so als Lernchance ge-
nutzt werden. Vermieden werden sollte eine 
Abstimmung darüber, ob ein rassistischer 
Inhalt problematisch ist oder nicht. Bei Unsi-
cherheiten sollten externe  
Expert*innen hinzugezogen werden.

 
Für die Vorbereitung der oben genannten  
und weiterer Diagnosemaßnahmen empfiehlt 
sich die Einbindung einer externen Beratung 
(Ansprechpartner*innen können in Kapitel 6 
nachgeschlagen werden). Dies gilt auch für die  
Erhebung und Auswertung der im Rahmen der 
Diagnose gewonnenen Daten und Erkenntnisse. 
Sie bedürfen der gemeinsamen Interpretation 
in Gesprächen, die das Kontextwissen der Lehr-
kräfte und pädagogischen Fachkräfte einbezie-
hen. So lassen sich Hinweise auf tatsächliche 
Ungerechtigkeiten und mögliche Ansatzpunkte 
für das schulspezifische Schutzkonzept analy-
sieren (vergleiche Panesar 2022, Seite 137). 

4	Weiterführende Informationen zu diesen drei Arbeitsfeldern sind den Handreichungen der Anlaufstelle Diskriminierungsschutz an Schulen 
(vergleiche Yegane und andere 2018, Seite 23) sowie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2019, Seite 18) zu entnehmen. 
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5.2	 Bestandteile eines Schutzkonzepts

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADB) 
weist in ihrer Veröffentlichung Diskriminierung 
an Schulen erkennen und vermeiden (2019) auf 
die Bedeutung bereits vorhandener Interven
tions- und Präventionskonzepte und insbesonde-
re der Erstellung von Leitlinien zur Intervention 
bei Diskriminierung hin, die in der Schulordnung 
verankert werden sollen (vergleiche ADB 2019, 
Seite 25). 

Die Schule konstatiert damit, rassismuskritische 
Arbeit als eine kontinuierliche Aufgabe der  
gesamten Schulgemeinde zu sehen, da sie als 

Teil einer Gesellschaft, in der es rassistische 
Strukturen und rassistisches Verhalten gibt 
(Kap. 2), nicht frei von Rassismus sein kann.

Dies konkretisiert sie unter anderem damit,
	• dass rassistische Diskriminierung nicht  

toleriert wird, sondern bei Verstoß gemäß 
Interventionsplan gehandelt wird, 

	• dass alle schulischen Akteur*innen  
aufgefordert sind, bei der Wahrnehmung 
rassistischen Verhaltens entsprechend des 
vereinbarten Verhaltenskodex (siehe Kapitel 
5.2.5) zu reagieren.

 
Damit sendet die Schule ein starkes Signal nach 
innen, da sie allen von Rassismus betroffenen 
Personen der Schulgemeinde einschließlich 
der Elternschaft Sicherheit vermittelt. 

5.2.1	Leitbild 

Der Schutz aller schulischen Akteur*innen vor rassistischer Diskriminierung  
und anderer Gewaltformen sollte im Leitbild der Schule oder im Schulprogramm 
dokumentiert werden. 

Im Rahmen eines Schwerpunkts zu rassistischer Diskriminierung  
in einem schulischen Konzept zum Schutz vor Gewalt und  
sexuellem Missbrauch ist die Beantwortung zweier Fragen zentral: 

1.	 Wie wird Rassismus verhindert? (Prävention) 
2.	 Was wird konkret getan, wenn es zu einem Rassismusvorfall  

gekommen ist? (Intervention)

Rassismuskritische Arbeit ist eine  
kontinuierliche Aufgabe der gesamten 
Schulgemeinde.

Orientiert an diesen beiden Leitfragen werden 
die grundlegenden Bausteine zum Schutz 
gegen Rassismus im Rahmen eines Konzepts 
entwickelt. 

Nachfolgend werden diese Bausteine kompakt  
dargestellt und deren Erarbeitung im Rahmen 
einer verantwortlichen Steuergruppe erläutert. 
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Gleichzeitig sendet sie ein starkes Signal nach 
außen, dass sie sich als Vorbild für andere Schu-
len für den Anspruch jedes Kindes und jedes 
Jugendlichen auf diskriminierungssensible  
Bildung (siehe Kapitel 4) einsetzt. 

Die Ergänzung beziehungsweise Erarbeitung 
des Schulleitbildes erfolgt am Ende der Ent-

wicklung des Schutzkonzepts als Quintessenz 
der vereinbarten Präventions- und Interven-
tionsmaßnahmen. Der Prozess der Leitbildent-
wicklung erfolgt nach dem in Schulen übli-
cherweise bekannten Verfahren, das Gremien 
wie zum Beispiel die Schulkonferenz einbin-
det und am Prozess beteiligt. 

Dafür sollte direkt zu Beginn der Erstellung 
und unabhängig von einem konkreten Vorfall 
Kontakt zu Melde- und Fachberatungsstellen 
aufgenommen und gepflegt werden. Eine aus-
führliche Auflistung von möglichen Anbieter* 
innen für Düsseldorfer Schulen befindet sich 
im Kapitel 6 als Anhang.

Schulberatende Dienste kennen das System 
Schule gut, Fachberatungsstellen haben oft 
mehr Erfahrung mit der Intervention bei Rassis-
mus. Über den Einzelfall hinaus ist eine lang-
fristige Kooperation auch bei der Erstellung 
des Schutzkonzepts und vor allem bei der Ent-
wicklung eines passgenauen Interventionsplans 
zu empfehlen. Gemeinsam können auch kurz-, 
mittel- und langfristige Fortbildungsangebote 
vereinbart werden (siehe Abschnitt 5.2.4). 

Auch im Interventionsplan (Abschnitt 5.2.8) 
sollte die Verpflichtung aufgenommen werden, 
bei schulinternen Rassismusfällen externe 
fachkompetente Kooperationspartner*innen 
zur Einschätzung und Entscheidungsfindung 
zum Vorgehen einzubeziehen. So kann Fehlent
scheidungen vorgebeugt und sichergestellt 
werden, dass dem Kindeswohl entsprechend 
gehandelt wird. Hier sollte auf eine möglichst 
konkrete Kooperationsvereinbarung geachtet 
werden. Bei Fällen, die jemanden aus dem Kolle-
gium betreffen, liegt die Handlungsverantwor-
tung allerdings immer bei der Schulleitung! 
Aus diesem Grund sollte auch sie die entspre-
chenden Fachkräfte kennen.

5.2.2 Kooperationen 

Die Informationen dazu, wer im Zusammenhang mit Rassismus an der 
Schule als externe Unterstützung hinzugezogen werden kann, müssen Teil 
des Schutzkonzepts sein.

Unabhängig von einem konkreten Vorfall sollte Kontakt 
zu Melde- und Fachberatungsstellen aufgenommen und 
gepflegt werden. Diese haben oft mehr Erfahrung mit der 
Intervention bei Rassismus.
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Je klarer und glaubwürdiger sie sich hier posi-
tioniert, desto mehr Rückenwind haben alle 
schulischen Akteur*innen, die entsprechende 
Organisationsentwicklungsprozesse (mit)tragen 
(vergleiche Panesar 2022, Seite 112). Es ist 
wichtig, dass die Leitung(sebene) sich immer 
wieder zu den einzelnen Bausteinen aktiv be-
kennt und dafür Sorge trägt, dass sie gelebte 
Praxis werden. Ebenso sollte sie ihre eigenen 
im Schutzkonzept skizzierten Aufgaben im 
Schulalltag umsetzen. Das gibt Sicherheit für 
das Kollegium, für Schüler*innen und ihre El-
tern. 

Spätestens nach der Erarbeitung des Verhaltens-
kodex und der Interventionspläne sollte die 
Schulleitung ihre Aufgaben im Rahmen des 
Schutzkonzepts definieren, kommunizieren und 
konsequent wahrnehmen. Dies beginnt mit der 
Verpflichtung neuer Mitarbeitenden zur Beach-
tung und Umsetzung des Schutzkonzepts im 
Rahmen der Einstellung und bezieht auch Mit-
arbeitende, die bei anderen Trägern angestellt 
sind sowie ehrenamtlich Tätige mit ein. 

Eine weitere wichtige Funktion der Schullei-
tung besteht im Schutz und der Ermutigung  
derjenigen, die (rassistische) Diskriminierung 
ansprechen. Befragungen zeigen „eine hohe 
Bereitschaft zur Intervention“ unter Schullei-
ter*innen (Dürr und Georg 2018, Seite 37).  

Wichtig ist dabei eine transparente Festlegung 
darauf, inwiefern als Folge eines Rassismus-
vorfalls auch disziplinarische Maßnahmen zur 
Anwendung kommen. Für Schüler*innen reicht 
dies von erzieherischen Einwirkungen bis hin 
zu Ordnungsmaßnahmen. 

Ein Hinzuziehen der Schulleitung ist in jedem 
Fall erforderlich, wenn es sich bei den Beschul-
digten um Schulpersonal handelt. Dabei sind 
Machtungleichheiten, zum Beispiel in Fällen 
mit Schüler*innen, die die deutsche Sprache 
noch nicht ausreichend gut beherrschen, zu 
berücksichtigen und auszugleichen. 

Bei einem Fehlverhalten von Lehrkräften oder 
dem pädagogischen Personal, zum Beispiel 
der Verletzung der Aufsichtspflicht, bei Inaktivi-
tät nach der Meldung eines Rassismusvorfalls 
oder wenn von ihnen selbst eine rassistische 
Diskriminierung ausgeht, stehen der Schullei-
tung sowie anderen direkten Vorgesetzten und 
des Weiteren der Schulaufsicht entsprechen-
de Maßnahmen zur Verfügung beziehungs-

weise muss eine Meldung an die entspre-
chend höhere Instanz erfolgen. 

5.2.3 Personalverantwortung 

Bei allen Verfahren und Zuständigkeiten im Rahmen eines Konzepts zum Schutz 
vor Rassismus kommt der Schulleitung als oberster disziplinarischer Instanz in 
der Schule eine zentrale Rolle zu. 

Spätestens nach der Erarbeitung des Verhaltenskodex 
und der Interventionspläne sollte die Schulleitung ihre 
Aufgaben im Rahmen des Schutzkonzepts definieren,  
kommunizieren und konsequent wahrnehmen.
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Fortbildungen tragen zur Sensibilisierung bei 
und sind der richtige Ort, um Verunsicherungen 
und Fragen anzusprechen. Da Grundlagenwissen 
die Voraussetzung für die Entwicklung weiterer 
Bausteine des Schutzkonzepts ist, müssen ent-
sprechende Fortbildungen frühzeitig im Prozess 
erfolgen, zumindest für die Mitarbeitenden der 
Steuergruppe, die die Entwürfe der einzelnen 
Bausteine erstellt. Da aber gleichzeitig ein parti-
zipativer Diskussionsprozess mit den Kolleg*in-
nen in der Erstellung angestrebt werden sollte, 
müssen auch diese geschult sein.

Menschen, die aufgrund ihrer Biographie nicht 
von Rassismus betroffen und somit nicht zur all-
täglichen Auseinandersetzung damit gezwungen 
sind, berichten, dass sie erst bereit waren, sich 
trotzdem mit rassismuskritischen Fragestellungen 
zu beschäftigen, nachdem sie ihre unvermeid-
bare persönliche Verwobenheit in rassistische 
Strukturen und deren Folgen sowie die Wirkung 
von Rassismus auf Betroffene erkannt haben 
(siehe Kapitel 2). Diese Bereitschaft von Lehr- 
und Fachkräften eines Kollegiums, den eigenen 
Blick auf Schüler*innen und das eigene Verhalten 
ihnen gegenüber rassismuskritisch zu hinterfra-
gen, ist eine wesentliche Voraussetzung für den 
Start, den Erfolg und die Nachhaltigkeit eines 
entsprechenden gesamtschulischen Auseinan-
dersetzungs- und Entwicklungsprozesses.

Als Einstieg für das gesamte Kollegium in die 
Thematik „Rassismuskritik“ bietet sich eine Fort-
bildung an, die unter anderem folgende The-
men aufgreift:

	• Vorurteile, unbewusste Stereotype und 
deren Auswirkungen auf die pädagogische 
Arbeit mit bestimmten Gruppen von  
Schüler*innen

	• Formen von Rassismus sowie seine  
Auswirkungen auf Betroffene 

	• Anerkennung und Wertschätzung von 
Vielfalt 

	• Schule als Ort der Gewährleistung von 
Chancengleichheit und Diskriminierungs-
schutz 

Die Sammlung im Anhang dieser Handreichung 
(siehe Kapitel 6.1) beinhaltet eine Reihe von 
Anbieter*innen, die entsprechende Sensibilisie
rungsveranstaltungen durchführen. Eine solche 
Veranstaltung bietet die Chance, ein Klima der 
Offenheit für eine rassismuskritische Ausein-
andersetzung im Kollegium zu schaffen.  
Gleichzeitig fördert sie die für den Umgang mit  
Rassismusvorfällen notwendige Gelassenheit 
(vergleiche El-Mafaalani 2021b), die eine we-
sentliche Voraussetzung für eine konstruktive 
und transparente Bearbeitung ist.
Im Anschluss an eine solche Einstiegsveran-
staltung können sich als Zwischenschritt vor 
vertiefenden Fortbildungsveranstaltungen 
(zum Beispiel Pädagogischen Tagen) Klein-
gruppen (evtl. im Rahmen kollegialer Fallbera-
tung) bilden, in denen ein weitergehender 
Austausch zum Umgang mit Alltagsrassismus in 
den Klassen und im Kollegium oder die Planung 
nächster Schritte stattfinden sowie die Bereit-
schaft für einen rassismuskritischen Organisa-
tionsentwicklungsprozess wächst. Auch ein 
schulübergreifender Austausch kann in dieser 
Phase förderlich sein.
Für diese Phase bieten sich als Ergänzung die 
Lektüre beziehungsweise Nutzung von Medien 
in Eigenregie an, die inzwischen in zahlreicher 
Anzahl (die Autor*innen sind oftmals Lehrkräf-
te) zur Verfügung stehen (siehe Kapitel 6.4). 
Ihre Nutzung lässt sich gut auf individuelle 
Fortbildungsinteressen und -bedürfnisse aus-
richten.

5.2.4 Fortbildungen 

Basiswissen über Rassismus und dessen Auswirkungen ist für alle schulischen 
Beschäftigten unerlässlich. 
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Diese Angebote empfehlen sich ebenso für 
Lehr- und Fachkräfte, an deren Schulen noch 
kein gemeinsamer Prozess mit entsprechenden 
Fortbildungen absehbar ist. Zunehmend suchen 
Lehr- und Fachkräfte nach Orientierung und 
Unterstützung aufgrund der steigenden gesell-
schaftlichen Sensibilisierung und Erwartungs-
haltung beziehungsweise nach entsprechen-
den Auseinandersetzungen mit Schüler*innen 
oder Eltern im Schullalltag, auf die sie sich 
nicht vorbereitet fühlten. 

Nächste wichtige Fortbildungsschritte können 
Pädagogische Tage mit allen Lehr- und Fach-
kräften sein, die das bisherige Wissen verbrei-
tern und vertiefen sowie den Raum für die  
Planung und Abstimmung des weiteren Vor
gehens bieten. Nachfolgend einige Beispiele 
für Programmpunkte:
 

	• Einführung und Besprechung wesentlicher 
Aspekte und Begriffe (Rassismusformen, 
Selbstbezeichnungen, Intersektionalität, 
Privilegien/Macht, Empowerment et cetera) 
der rassismuskritischen Arbeit mit Ex-
pert*innen 

	• Felder, Schritte und Konsequenzen rassis-
muskritischer Arbeit

	• Vorstellung und Besprechung von Ergebnis-
sen wissenschaftlicher Untersuchungen zu 
institutionellem Rassismus in Schulen

	• Umgang mit Rassismus im Schulalltag
	• Reproduktion von Rassismus durch  

Schulbücher und Unterrichtsmaterialien
	• Behandlung von Rassismus und seiner  

Historie im Unterricht 
	• Mitarbeiter*innen von Rassismus-Beratungs-

stellen berichten aus ihrer Arbeit
	• In Workshops geben Anbieter*innen (siehe 

Angebotssammlung in Kapitel 6.1) beispiel-
haft Einblick in potentielle Projekte (siehe 
Kapitel 5.2.7) mit Schüler*innen.

Im Rahmen von Pädagogischen Tagen kann 
ebenfalls die Vorbereitung und Planung eines 
mit ihnen startenden beziehungsweise sich an-

schließenden schulischen Organisationsent-
wicklungsprozesses erfolgen, der die Präven-
tionsmaßnahmen mit den in Kapitel 5.2.8 
erläuterten Bausteinen eines Interventions-
konzepts verzahnt.
Es ist wichtig, dass das gesamte Kollegium einer 
Schule regelmäßig zu Rassismus und Diskrimi-
nierung geschult wird, um den Verhaltenskodex, 
aber auch weitere Maßnahmen der Prävention 
und Intervention (siehe Abschnitte 5.2.7 und 
5.2.8) umsetzen zu können. Betroffene Schü-
ler*innen sollten nicht dazu aufgefordert wer-
den, sich zu rechtfertigen und nachweisen zu 
müssen, was an einer erlebten Situation oder 
Aussage rassistisch gewesen sei. Der Schutz 
der Betroffenen muss an erster Stelle stehen. 
Daher sollte jede Lehrkraft und pädagogische 
Fachkraft in der Lage sein, das Thema Rassismus 
zu besprechen (vergleiche Dürr und Georg 
2018, Seite 48) und so geschult sein, dass sie 

selbst keinen Rassismus reproduziert. 
Im Schutzkonzept sollte daher festgelegt werden, 
dass auch nach Abschluss des Entwicklungspro-
zesses thematische Studientage in größeren 
Abständen angesetzt werden, um das Thema 
nachhaltig in der Schule zu verankern. Es können 
spezielle Schwerpunkte wie beispielsweise 
antimuslimischer Rassismus oder Rassismus  
in Unterrichtsmaterialien angeboten werden. 

Abschließend der Hinweis, dass die zuvor  
beschriebenen Fortbildungsschritte als Vor-
schlag zu verstehen sind. Jede Schule muss 
eine für sie passende Schrittfolge finden. Sie 
ist ebenso abhängig von der jeweiligen Aus-
gangssituation. Wurden zum Beispiel bereits 
rassistische Vorfälle schulöffentlich und ist da-
bei ein Handlungsbedarf erkannt worden, so 
ist die Ausgangssituation eine andere, als 
wenn dies noch nicht geschehen beziehungs-
weise noch nicht wahrgenommen worden ist.

Der Podcast  
„Kleine Pause – 
Begegnungen in  
der Teeküche“  
bietet eine große 
Bandbreite von The-
men zur vertiefenden 
rassismuskritischen 
Auseinandersetzung.

Jede Lehrkraft und pädagogische  
Fachkraft sollte in der Lage sein,  
das Thema Rassismus zu besprechen.
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Für die Anerkennung und Umsetzung eines Ver-
haltenskodex ist es ebenso wichtig, dass eine 
Erarbeitung partizipativ erfolgt und dieser nicht 
von oben verordnet wird. Nur dann kann er 
auch die Zustimmung aller finden und gelebte 
Alltagspraxis werden. 

Die Perspektive der Schüler*innen findet über 
die Ergebnisse der Risikoanalyse und eventuell 
weiterer Befragungen Eingang in den Verhal-
tenskodex. Auf dieser Grundlage kann reflek-
tiert werden, in welchen Kontexten Schü-
ler*innen und Mitglieder des Kollegiums 
rassistische Diskriminierung erfahren können 
und welche Verhaltensregeln erarbeitet werden 
sollten, um die Gefahr für rassistische Diskrimi-
nierung zu vermindern. 

Die Eltern sollten über die Elternbeiräte bezie-
hungsweise Elternvertretungen über den Pro-
zess informiert werden und die Möglichkeit 
erhalten, Anregungen zu geben. Steht der 
Verhaltenskodex schließlich, ebenso wie der 
Interventionsplan, so überlegt die Steuergrup-
pe gemeinsam, wie sie diesen in die Schulge-
meinschaft kommuniziert: etwa über Informa-
tionen in allen Klassen, Fach- und 
Schulkonferenzen sowie auf Elternabenden, 
über Plakate und so weiter.

Bei der Entwicklung des Verhaltenskodex sollte 
man sich bewusst sein, dass nicht jede mög
liche Alltagssituation geregelt sein kann und 
auch nicht sein sollte. Vielmehr geht es um die 
gemeinsame Entwicklung von Haltungen, aus 
denen sich Verhaltensregeln ableiten lassen 
und die eine Handlungshilfe im Alltag sind. 
Hilfreich kann es sein, dabei vom Positiven 
auszugehen und zunächst zu definieren, wie 
eine professionelle rassismuskritische Haltung 
und ein diversitätssensibler Umgang miteinan-
der im Schulalltag aussehen kann, und sich 
klarzumachen, wie wichtig diese in der pädago
gischen Beziehung sind. Auf dieser Grundlage 
und in Verbindung mit den Ergebnissen der  
Risikoanalyse können dann alltagstaugliche 
Regelungen entwickelt werden. 

Mit Selbstverständlichem wie dem Verbot, 
Gesetze zu übertreten („Wir üben keine rassis-
tisch motivierte Benachteiligung aus!“) sollte 
der Verhaltenskodex nicht überfrachtet werden. 
Der Verhaltenskodex muss, um Verbindlichkeit 
und tatsächliche Schutzwirkung zu erlangen, 
alle Beschäftigten zur Einhaltung verpflichten. 
Er muss auch klare Verhaltenserwartungen 
formulieren, wie Beschäftigte mit eigenen 
Rassismen – die es gibt – umgehen sollten.  
In der Ausformulierung sollte berücksichtigt 
werden, dass ein Verhaltenskodex, der wirklich 
im Alltag gelebt wird, untrennbar mit dem Inter-
ventionsplan und den Beschwerdestrukturen 
(siehe Abschnitt 5.2.8) verbunden ist.

5.2.5 Verhaltenskodex 

Die Erarbeitung eines Verhaltenskodex sollte nach thematischen Fortbildungen 
stehen. Nur mit dem erlangten Wissen zu Rassismus und möglichen Handlungs-
strategien im Umgang mit rassistischer Diskriminierung kann der Nutzen eines 
Verhaltenskodex erkannt und seine Entwicklung mitgetragen werden. 

Für die Anerkennung und Umsetzung  
eines Verhaltenskodex ist es wichtig, 
dass eine Erarbeitung partizipativ erfolgt 
und dieser nicht von oben verordnet wird.
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Dabei ist Partizipation nicht nur bei der Entwick-
lung des Schutzkonzepts von Bedeutung,  
sondern stellt einen eigenständigen und sehr 
zentralen Bestandteil von schulischen Schutz-
konzepten dar, denn: Die systematische Betei-
ligung von Schüler*innen an Entscheidungen, 
die sie betreffen, stärkt ihre Position und ver-
ringert das in Schule präsente Machtgefälle 
gegenüber Lehrkräften und anderen schulischen 
Beschäftigten. Eine beteiligungsorientierte 
Schule macht Schüler*innen kritikfähig. Schulen, 
die die Mitwirkungs- und Informationsrechte 
aller, inklusive der Elternschaft nicht nur formal 
umsetzen, sondern aktiv fördern, stellen sich als 
eine transparente, wertschätzende und diversi-
tätssensible Institution dar. Es ist erstrebenswert, 
Beteiligung zu einer gelebten Haltung im Schul-
alltag werden zu lassen.

Zur Entwicklung dieses Teils des Schutzkonzepts 
sollte die Steuergruppe unbedingt um Vertre-
ter*innen aus der Schüler*innenschaft, der El-
ternschaft und auch des nicht pädagogischen 
Personals erweitert werden. Gleich zu Beginn der 
Konzepterstellung, ausgehend von den Ergeb-
nissen der Potenzial- und auch Risikoanalyse, 
schließt sich ein vertiefter Beteiligungsprozess 
an. In diesem beschäftigt sich die erweiterte 
Steuergruppe, orientiert an dem erfassten  
Ist-Zustand, mit Fragestellungen wie: 

	• Wer darf Wünsche, Einschätzungen und 
Ideen äußern? 

	• Wer hat die letztendliche Entscheidungs
befugnis? 

	• Wessen Wünsche müssen in der  
Entscheidung berücksichtigt werden? 

	• Und über wessen Einspruch darf man sich 
nicht hinwegsetzen? 

Bei Befragungen oder Diskussionen in einzelnen 
Klassen oder Gremien kann die Frage leitend 
sein, wie zufrieden Schüler*innen mit ihren 
Spielräumen der Mitbestimmung sind, oder die 
Frage, wann Interessen oder Belange der Klasse 
übergangen wurden. Die Diskussionsergebnisse 
helfen dabei, Ideen zu generieren, wie Partizi-
pation in der eigenen Schule weiterentwickelt 
werden kann. Im Rahmen des Schutzkonzepts 
kann dies zum Beispiel die Möglichkeit sein, 
sich an der Erarbeitung von Präventionsmaß-
nahmen aktiv zu beteiligen und die Schule als 
Schutzraum so mitzugestalten.

Für ein Konzept zum Schutz vor Rassismus 
sind die Etablierung von Schutzräumen und 
Empowermentangebote (siehe Abschnitt 5.2.7 
und Kapitel 6 für unterstützende Anbieter*innen) 
für Schüler*innen ein besonders wichtiger  
Bestandteil, der schon früh mitgedacht werden 
sollte. Von Rassismus betroffene Schüler*innen 
erhalten so die Möglichkeit, sich in einem ge-
schützten Raum selbst zu stärken und auch 
eigene Ideen und Wünsche zu erarbeiten, die 
dann in ein Schutzkonzept einfließen.

5.2.6 Partizipation 

Schulische Mitbestimmung stärkt Kinder und Jugendliche. Eine beteiligungs-
orientierte Schule erleichtert Schüler*innen den Zugang zu Kinderrechten  
und ermutigt sie, sich bei Problemen, wie zum Beispiel erlebter rassistischer 
Diskriminierung, Hilfe und Unterstützung zu holen. 
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Das Pendant sind Unterrichtseinheiten, Trai-
nings und Projekte für Schüler*innen, die zum 
Beispiel 

	• für den Umgang mit Vielfalt sensibilisieren,
	• Erscheinungsformen und Auswirkungen  

von Rassismus behandeln,
	• dazu befähigen, diesen entschieden  

entgegenzutreten
	• sowie eine respektvolle Kommunikation  

und einen konstruktiven Umgang mit  
Konflikten trainieren.

Die Sammlung in Kapitel 6.1 enthält eine Reihe 
dafür zu empfehlender Angebote sowie Ideen- 
und Materialsammlungen. 

Eine in diesem Zusammenhang oftmals gestellte 
Frage ist, ab welchem Alter rassismuskritische 
Themen im Unterricht oder Projekten behandelt 
werden können. Die Antwort darauf lautet:  
Je früher desto besser. So zeigt sich ein signi-
fikanter Anstieg von entsprechenden Vorurtei-
len bei Kindern gegenüber anderen Gruppen 
bereits im Kindergarten- und Grundschulalter 
(vergleiche Heinemann, 2012, Seite 129 ff.). 
Dies trifft insbesondere auf Kinder der Mehr-
heitsgesellschaft zu. Kinder, die einer gesell-
schaftlichen Minderheit angehören, haben 
gegenüber der sozialen Majorität zunächst 
keine Vorurteile, sondern oft sogar eine positi-
ve Einstellung. Erst später, als Folge selbst er-
fahrener Benachteiligungen, entstehen bei 
diesen Kindern Vorurteile (vergleiche Raabe & 
Beelmann 2011, Seite 1729 sowie Götz, Maya 
und Mlapa, Manda und andere 2022).

Trainings und Projekte für und mit Schüler*in-
nen sind zweifellos ein wichtiger Baustein der 
Präventionsarbeit. Doch kommt Schulen im 
Rahmen der Präventionsarbeit als Ort, den alle 
Kinder durchlaufen, eine Schlüsselrolle für die 
Vermittlung von Werten und Haltungen zu. 

Daher muss der Fokus schulischer Präventions-
arbeit darauf liegen, eine präventive Haltung 
im Schulalltag zu leben und an verschiedenen 
Stellen zum Ausdruck zu bringen. Dafür ist die 
Vorbildfunktion der Lehr- und Fachkräfte von 
entscheidender Bedeutung. Die wesentlichen 
Aspekte dieser präventiven Haltung sind im 
Verhaltenskodex formuliert.

Zu einer präventiven Haltung gehört weiterhin, 
selbstwertstärkend zu arbeiten, insbesondere 
mit von Rassismus betroffenen Schüler*innen. 
Dazu zählen Empowerment-Angebote und 
Schutzräume für diese Gruppe. Nkechi Madu-
buko erweitert das Handlungsfeld „Empower-
ment“ um empowermentorientiertes Handeln, 
das sie als Aufgabe aller Lehr- und Fachkräfte 
definiert (vergleiche Madubuko 2021): „Die Ver-
antwortung für die Thematisierung und Be-
arbeitung von Rassismus liegt im gesamten 
Kollegium. Das Ziel muss sein, Betroffene zu 
schützen und Konflikte so zu klären, dass Schü-
ler*innen möglichst diskriminierungssensibel 
ihre Bildungslaufbahn durchlaufen können.“ 

N. Madubuko unterscheidet zwischen  
Empowerment-Orientierung in der Arbeits-
weise und Empowerment in Schutzräumen. 
Alle Lehr- und Fachkräfte, unabhängig davon, 
ob sie selbst von Rassismus betroffen sind oder 
nicht, gewährleisten gemeinsam Empowerment-
Orientierung in der täglichen Arbeit. 

5.2.7 Prävention 

Ein wichtiges Ziel von Präventionsarbeit ist es, Wissen und Kompetenzen zu vermitteln, um Hand-
lungsnotwendigkeiten aufzuzeigen und handlungsfähig zu werden. Daher sind auch die im Kapitel 
5.2.4 aufgezeigten Fortbildungen für Lehr- und Fachkräfte zu Präventionsmaßnahmen zu zählen.
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Empowerment (im Sinne der nebenstehenden 
Definition) wird in Schutzräumen („Safe Spaces“) 
von Trainer*innen oder Fachkräften mit biogra
fischem Erfahrungswissen angeboten (siehe 
Angebotssammlung in Kapitel 6.1).

Konkret sorgt eine empowermentorientierte 
Haltung von Lehr- und Fachkräften in Bildungs-
einrichtungen unter anderem dafür: 

	• Fremdzuschreibungen und rassistische  
Abwertungen aufzuzeigen und zu vermeiden,

	• ganzheitlich und biografisch auf Kinder und 
Jugendliche zu blicken,

	• Diskriminierung durch aktives Eingreifen zu 
begegnen.

Bei der Erarbeitung des Bestandteils Prävention 
im Rahmen des Schutzkonzepts ist es besonders 
wichtig, dass die Steuergruppe Bestehendes 
und Bewährtes (siehe Potenzialanalyse) sowie 
Kolleg*innen, die hier bereits aktiv sind, mit ein-
bezieht. Die schulische Präventionsarbeit sollte 
auch für die Elternschaft durch entsprechende 
Angebote nachvollziehbar gemacht werden. 

Auch bei diesem Baustein kann externe Bera-
tung (siehe Kapitel 6.1 und 6.2) eine wichtige 
Unterstützung sein. In weiterführenden Schulen 
bietet sich darüber hinaus für Schüler*innen 
und Eltern ein „Markt der Möglichkeiten“ an, 
auf dem sich in der Schule verschiedene Bera-
tungsstellen und andere Unterstützungseinrich-
tungen aus der Region vorstellen.

→ Empowerment
Der englische Begriff Empowerment meint 
Selbstermächtigung und Übertragung von  
Verantwortung. 

Die Ursprünge der politischen Empowermentbewe-
gungen liegen in der US-amerikanischen Bürger-
rechtsbewegung und den Befreiungsbewegungen 
in Ländern (Dekolonialismus) des sogenannten 
Globalen Südens. 

Neben dieser kollektiven Ebene gibt es individuelle 
Empowermentprozesse. Konkrete Empowerment
arbeit beinhaltet „Maßnahmen und Strategien (…), 
die die Selbstbestimmung im Leben der Menschen, 
die von Diskriminierung betroffen sind, erhöhen. 
In diesem Kontext kann Empowerment als Ansatz 
einer spezifischen Resilienzförderung verstanden 
werden. (…) Empowerment bedeutet, seine Hand-
lungsmöglichkeiten und Rechte zu kennen, meint 
aber auch den Prozess der Selbstdefinierung“ 
(Madubuko 2020, Seite 240 f.). 

Empowerment und damit auch Resilienzförderung 
bildet eine wichtige Säule in der rassismuskritischen 
Arbeit an Schulen, da rassistische Diskriminierung 
oft das Selbstwertgefühl und die freie Entfaltung 
von Kindern und Jugendlichen bedroht und die 
schulischen Leistungen der Betroffenen dauerhaft 
leiden können (Madubuko 2020, Seite 232).

Ab welchem Alter können rassismuskritische Themen  
im Unterricht oder in Projekten behandelt werden?
– Je früher desto besser!
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Wenn jedes Schulmitglied weiß, was im Ernst-
fall zu tun ist, erleichtert dies die Bereitschaft, 
genau hinzusehen, Anhaltspunkte für Gewalt-
erfahrungen zu erkennen und sich klar dagegen 
zu positionieren. Ein Interventionsplan gegen 
Gewalt und sexuellen Missbrauch sollte spe-
zielle Maßnahmen zu verschiedenen Gewalt-
formen enthalten. Es sollten gleich zu Beginn 
auch Bedenken ernst genommen werden, die 
in der Erstellung eines Interventionsplans einen 
Generalverdacht gegenüber allen Beschäftig-
ten an der Schule sehen. Hier kann entgegnet 
werden: Erst ein Interventionsplan schafft die 
Sicherheit, dass rufschädigende Gerüchte ver-
mieden werden und die Fürsorgepflicht für unter 
Verdacht geratene Beschäftigte ausreichend 
beachtet wird. Ein Interventionsplan ist ein Weg-
weiser für besonnenes und zugleich wirksames 
Handeln im Sinne des Kinderschutzes und sollte 
immer auch ein Rehabilitationsverfahren im 
Fall eines unbegründeten Verdachts enthalten.

Als zentraler Bestandteil eines Schutzkonzepts 
sollte der Interventionsplan frühzeitig entwickelt 
werden. In der vorab erfolgten Potenzialanalyse 
wird vermutlich deutlich geworden sein, dass 
es in der Schule bereits Interventionspläne bei 
verschiedenen Gewaltformen gibt. Diese gilt 
es zu überprüfen und gegebenenfalls differen-
ziert zu ergänzen. 

Rassistische Diskriminierung kann unter Schü-
ler*innen aber auch von Lehrkräften oder ande-
ren Erwachsenen verübt werden. In solchen 
Fällen gilt es, entschlossen und zugleich  
besonnen vorzugehen und sich an fachlichen 
Vorgaben zu orientieren. 

Rassismus weist im Vergleich zu anderen  
Gewaltformen spezielle Dynamiken auf (siehe 
Kapitel 2 und 3). Betrachtet man die möglichen 
Fallkonstellationen, so braucht eine Schule 
drei Interventionspläne bei Rassismus, die mit 
teilweise sehr unterschiedlichen Handlungs-
anforderungen verbunden sind: 

	• einen Plan für Vorfälle zwischen  
Mitschüler*innen

	• einen für Vorfälle zwischen Beschäftigten 
an der Schule und Schüler*innen

	• sowie einen Plan für Vorfälle zwischen  
Kolleg*innen beziehungsweise Beschäf-
tigten. 

Zentrale Teile eines Interventionsplans bei 
Rassismus sollten erste Schritte sein, die Mit-
arbeiter*innen bei einer Meldung oder einem 
beobachteten Rassismusvorfall kennen und 
beachten sollten (zum Beispiel Dokumentieren). 
Er sollte weiterhin interne und externe Melde-
pflichten regeln und transparent machen, wer 
Verantwortung für welche Aufgaben über-
nimmt. Für jede mögliche Fallkonstellation 
sollte ein Interventionsplan auch weiterge-
hende Hilfen für Betroffene, zum Beispiel 
Fachberatungsstellen (siehe Abschnitt 6.2), 
sowie für Mitbetroffene wie  
Eltern oder Personen im Kollegium benennen. 
Bereits die Entwicklung eines Interventions-
plans sollte bestenfalls mit Unterstützung einer 
Fachberatungsstelle oder eines entsprechend 
erfahrenen schulberatenden Dienstes erfolgen. 
Aufseiten der Schule muss die Leitung beteiligt 
sein, weil sie die Verantwortung für die Interven-
tion trägt. Die Schulsozialarbeit sollte unbedingt 

5.2.8 Interventionsplan und Beschwerdestrukturen 

Ein Interventionsplan ist das Kernstück eines Schutzkonzepts. In ihm wird ein 
Verfahren zum Vorgehen in einem Verdachtsfall von Gewalt, wie rassistischer 
Diskriminierung, festgelegt. Er bietet allen schulischen Akteur*innen die  
notwendige Orientierung und Handlungssicherheit. 
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einbezogen werden sowie idealerweise auch 
Beratungslehrer*innen. Auch der Personalrat ist 
sinnvollerweise zu berücksichtigen, da seine 
Perspektive unerlässlich ist für Fälle, in denen 
sich ein Verdacht gegen Beschäftigte richtet. 

Für einen Ablauf, der den Betroffenen und ihren 
Unterstützer*innen Sicherheit gibt, ist die Trans-
parenz innerhalb der Schule über die zuständi-
gen Ansprechpersonen eine wichtige Grundlage. 
Ein erweitertes multiprofessionelles Team, das 
zu Rassismus geschult ist, sollte für die Aufnah-
me der Meldung und für die Begleitung in ein 
Interventionsverfahren verantwortlich sein. 
Diese Ansprechpersonen können einen ge-
schützten Rahmen für Betroffene herstellen und 
mit ihnen gemeinsam weitere Schritte klären. 

Rassismus ist als strukturell verankerte Ideolo-
gie nicht sofort für alle erkennbar und es bedarf 
einer fachlich-qualifizierten Perspektive auf 
gemeldete Rassismusvorfälle, um diese pro-
fessionell einzuordnen und daraus passende 
nächste Handlungsschritte ableiten zu können. 
In den Erlassen zu den Beratungslehrkräften 
(vergleiche MSB NRW 2017) und zur Zusam-
menarbeit bei der Verhütung und Bekämpfung 
der Jugendkriminalität (vergleiche Erlass des 
IM NRW  
und andere 2019) ist unter anderem geregelt, 
welche schulinternen Ansprechpersonen 
beim Auftreten von Gewaltformen wie Diskri-
minierung gegenüber Schüler*innen vorhanden 
sein sollen und wie die Vernetzung der Schule 
mit externen Anlaufstellen gestaltet werden soll 
(siehe Abschnitt 5.2.2). Darüber hinaus sollte 
den Mitarbeiter*innen der Schule bekannt 
sein, dass es einen Interventionsplan gibt, wie 
die ersten Handlungsschritte aussehen und 
wer im Zweifelsfall zu kontaktieren ist. 

Aliyeh Yegane Arani empfiehlt folgende Orien-
tierungsfragen zum Erkennen von (rassistischer) 
Diskriminierung (vergleiche Yegane 2020, Sei-
te 137 f., gekürzt und angepasst), die in einem 
Interventionsplan herangezogen werden können:

1.	 Liegt aus Ihrer Perspektive im Ergebnis  
beziehungsweise unabhängig von der  
jeweiligen Absicht und den Motiven eine 
Diskriminierung beziehungsweise 
Ungleichbehandlung oder Benachteiligung 
vor?

2.	 An welche Merkmale knüpft die Diskrimi-
nierung an (zum Beispiel rassistische Zu-
schreibungen aufgrund der Hautfarbe, Re-
ligion, ...)?

 
3.	 Gibt es eine sachlich begründete Rechtfer-

tigung für die Benachteiligung beziehungs-
weise Ungleichbehandlung? Falls ja: Ist die-
se angemessen im Verhältnis zur 
Ungleichbehandlung?

4.	 Mit welchen (gesellschaftlich verbreiteten) 
stereotypen Bildern, Annahmen, Haltungen 
oder Argumenten wird die Diskriminierung 
begründet?

5.	 In welcher Konstellation hat die Diskrimi-
nierung stattgefunden? Welche Macht-
asymmetrien, zum Beispiel die Beziehung 
zwischen der meldenden und gemeldeten 
Person, welche schulischen Verantwortun-
gen und pädagogischen Anforderungen 
sind hier einzubeziehen?

Rassismus ist als strukturell verankerte Ideologie nicht sofort für alle 
erkennbar und es bedarf einer fachlich-qualifizierten Perspektive auf  
gemeldete Rassismusvorfälle, um diese professionell einzuordnen und  
daraus passende nächste Handlungsschritte ableiten zu können. 
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Des Weiteren kann die Auflistung unterschied-
licher Formen von Diskriminierung im AGG bei 
der Einordnung einer Meldung unterstützen 
(vergleiche Yegane 2020, Seite 116):

	• unmittelbare (direkte) Diskriminierung: 
Schlechterstellung und Benachteiligung in 
Bezug auf gesetzlich geschützte Kategorien 
wie ethnische Herkunft, Alter, Geschlecht und 
Religion (zum Beispiel durch eine schlechtere 
Benotung bei gleicher Leistung)

	• mittelbare (indirekte) Diskriminierung: 
Dem Anschein nach neutrale Regelungen, 

Kriterien oder Verfahren, die aber faktisch 
Personen wegen eines der geschützten 
Merkmale schlechter stellen beziehungs-
weise benachteiligen (zum Beispiel durch 
ein Deutschgebot in der Schule) 

	• Belästigung: Von einer Diskriminierung in 
Form der Belästigung wird bei unerwünschten 
Handlungen gesprochen, die eine Person 
einschüchtern, beleidigen oder erniedrigen, 
sie damit in ihrer Würde verletzen und  
dadurch ein feindliches Umfeld schaffen 
(zum Beispiel, wenn ein Mädchen bezüglich 
ihres Kopftuchs beleidigt wird).

Melde- und Beschwerdestrukturen
Schulen, die Ansprechpersonen für verschiedene Problemlagen von Schüler*innen 
benennen und über Beschwerde- und Meldestrukturen verfügen, leisten einen 
entscheidenden Beitrag dafür, dass sich Schüler*innen sowie Mitarbeiter*innen 
dort wohl und sicher fühlen und dass Eltern Vertrauen in die Schule haben. 

Damit erfüllt die Schule nicht nur die aktuellen 
Anforderungen des Kinderschutzes, die in ande-
ren gesellschaftlichen Bereichen im Rahmen 
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
bereits gesetzlich verankert sind. Eine Schule 
präsentiert sich so auch als moderne lernende 
Institution, die interessiert daran ist, sich wei-
terzuentwickeln. Verfügt eine Schule über  
Ansprechpersonen und Beschwerdestrukturen, 
zeigt sie damit ein Bewusstsein dafür, dass 
Schüler*innen in der Schule Verhalten und  
Situationen erleben können, die sie nicht allein 
bewältigen können, sondern bei denen sie Unter-
stützung brauchen. 

Es ist wichtig, Betroffenen zu signalisieren, dass 
sie sich auch schon bei subtilen Abwertungen 

oder mehrdeutigen Situationen an die Schule 
wenden können und dass ihre Wahrnehmung 
nicht infrage gestellt wird. Dabei gilt, dass mit 
der Anerkennung der subjektiven Erfahrungen 
noch keine Übernahme aller Positionen oder 
Schlussfolgerungen einhergeht (vergleiche 
Foitzik, Holland-Cunz und Riecke [2019], Sei-
te 60 f.). Auch wenn sich herausstellt, dass es 
sich nicht um eine rassistische Diskriminie-
rung handelt, sind ein anerkennender Um-
gang mit dem Empfinden der Betroffenen und 
eine Klärung des Vorfalls wichtig für das sozia-
le Miteinander an einer Schule. 

Es bedarf niedrigschwelliger, vertrauensvoller 
Zugänge zur Unterstützung der Betroffenen. 
Dies kann neben dem persönlichen Kontakt zu 
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offiziellen Ansprechpersonen auch die Möglich-
keit einer anonymen Meldung sein, schriftlich 
oder über eine Vertrauensperson. Vertrauens-
personen stellen eine wichtige Ressource für 
den Kontakt zu Anlaufstellen innerhalb und 
außerhalb der Schule dar sowie für den Mut 
Betroffener, sich gegen Rassismus zur Wehr zu 
setzen und in einen weiteren Interventionspro-
zess zu begeben. 

Die schriftliche Dokumentation des Vorfalls 
möglichst zeitnah zum Geschehenen, jedoch 
spätestens im Zusammenhang mit der Meldung 
an offizielle Ansprechpersonen, ist eine wichtige 
Grundlage für die weitere Bearbeitung. Diese 
Dokumentation ist außerdem eine wichtige 
Ressource für die Präventionsarbeit an einer 
Schule, um solche Fälle zukünftig zu verhindern. 
Die Schule kann hierfür einen Vordruck zur 
Verfügung stellen, was den Betroffenen die 
Strukturierung ihrer Gedanken erleichtern kann. 
Auch Vertrauenspersonen können die Verschrift-
lichung übernehmen (vergleiche Yegane und 
andere 2018 und ADB 2019).

Eine erste Anlaufstelle zur Meldung von  
Vorfällen zwischen Schüler*innen, gerade im 
Grundschulbereich, können sogenannte Kon-
fliktlots*innen beziehungsweise Streitschlich-
ter*innen sein. Deren Ausbildung und Veran-
kerung ist zum Beispiel bei 
rassismusrelevanten Vorfällen wie Beleidigun-
gen auf dem Schulhof, die noch nicht als Mob-
bing eingestuft werden, eine gute Möglich-
keit, den Schüler*innen selbst Raum zu  
geben, einen rassismussensiblen Umgang mit-
einander einzuüben. Die Berliner Anlaufstelle für 
Diskriminierungsschutz an Schulen (ADAS) sieht 
in solchen Programmen einen wichtigen Bau-

stein der schulischen Antidiskriminierungsarbeit: 
„Schüler*innenkonfliktlotsen und Buddies kön-
nen eine wichtige Rolle in Diskriminierungsfällen 
zwischen Schüler*innen spielen. […] Da sie sich 
als Peers und somit als Vertrauenspersonen  
in der Schule eignen, ist es wichtig, sie in der 
Schulstruktur zu stärken und zu gewährleisten, 
dass die Vielfalt der Schülerschaft sich in der 
Zusammensetzung von Schüler*innenspre-
cher*innen und Konfliktlots*innen abbildet“ 
(Yegane und andere 2018, Seite 36). 

Wichtig ist, dass die ausgebildeten Lots*innen 
regelmäßige Rücksprachen mit zuständigen 
Ansprechpersonen aus dem Kollegium halten 
und die Möglichkeit haben, Meldungen an die 
zuständige(n) Ansprechperson(en) für Rassis-
musvorfälle im Kollegium weiterzuleiten.

Der Interventionsplan für eine Meldung eines 
Rassismusvorwurfs im Kollegium sollte ein Inter-
ventionsteam auf Leitungsebene benennen, 
welches gemeinsam Verantwortung trägt und 
Aufgaben verteilt. Hierzu gehört auch eine 
Fachkraft aus einer externen Beratungsstelle 
(siehe Abschnitt 6.2). 

Meldestellen und Beschwerdeverfahren müssen 
bedarfsgerecht gestaltet sein. Dafür sollten 
Schüler*innen, Eltern und das Kollegium in den 
Entwicklungsprozess einbezogen werden, um 
ihre Wünsche und Vorstellungen berücksichtigen 
zu können. Gleichzeitig ist es wichtig, Vorbe-
halte und Ängste im Kollegium ernst zu nehmen 
und abzubauen. Dazu muss man sie kennen 
und Raum für die Auseinandersetzung damit 
schaffen. Deshalb ist es auch beim Beschwer-
deverfahren unerlässlich, dieses passgenau für 
die eigene Schule zu erarbeiten. 

Einen guten Einblick 
in das Konzept der 
Streitschlichter*innen 
bietet der Beitrag 
„Konflikte gemeinsam 
lösen“ auf den Seiten 
des Deutschen Schul-
portals (2019)

Auch wenn sich herausstellt, dass es sich nicht um eine rassistische 
Diskriminierung handelt, sind ein anerkennender Umgang mit dem 
Empfinden der Betroffenen und eine Klärung des Vorfalls wichtig für 
das soziale Miteinander an einer Schule. 
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Von der Meldung in ein  
Interventionsverfahren

Sollten sich von Rassismus Betroffene für  
den Weg eines Interventionsverfahrens ent-
scheiden, muss dieses an zuvor gemeinsam  
innerhalb der Schule festgelegten Prinzipien 
ausgerichtet sein:

	• Vertraulichkeit und Anonymität für die 
Betroffenen

	• betroffene Schüler*innen dürfen sich  
ihre Vertrauensperson zunächst selbst  
aussuchen

	• Jede Meldung muss ernst genommen 
werden. Die Schule und die Schulleitung 
müssen sofort reagieren. Eine Bagatellisierung 
einer primären Rassismuserfahrung bedeutet 
das Erfahren von sekundärem Rassismus. 
Die häufige Erfahrung, dass die Taten ohne 
Konsequenzen bleiben, führt dazu, dass Be-
troffene resignieren und die Vorfälle unsicht-
bar bleiben, da sie nicht gemeldet werden. 
Die im Abschnitt 5.2.7 zu Präventionsange-
boten vorgeschlagenen Empowermentange-
bote können Betroffene dabei unterstützen, 
diese Ängste zu überwinden. Wichtig ist in 
jedem Fall die Haltung, im Zweifel für den 
Kinderschutz. Auch wenn man (noch) nicht 
genau weiß, ob und gegebenenfalls was ge-
nau passiert ist, können einige Handlungs-
schritte schon gegangen werden, zum Bei-
spiel Hilfsangebote in die Wege zu leiten. 

	• Schutz vor primärer Viktimisierung  
(zum Opfer werden): Es müssen sofortige 
Maßnahmen zum Schutz der Betroffenen 
gestartet werden, also ein Unterbinden der 
Ursachen und Wirkung der rassistischen 
Diskriminierung. Dies kann zum Beispiel 
kurzfristig eine verstärkte Pausenaufsicht 
bedeuten. Den Betroffenen sollte durch das 
anwesende Schulpersonal auf jeden Fall so-
fort ausreichende Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden, um mögliche Folgegefah-
ren einschätzen zu können (vergleiche 
Stangl 2022). Da es sich nicht um straf-
rechtliche Ermittlungen handelt, ist auch die 
sogenannte Unschuldsvermutung hier nicht 
notwendig. Intervention kann bei  
Kinderschutzfragen nicht warten, bis einer 
konkreten Person ihre Schuld nachgewiesen 
werden kann.

	• Schutz vor sekundärer Viktimisierung: 
Wenn Opfer für ihre Situation durch Dritte 
verantwortlich gemacht werden, spricht man 
von sekundärer Viktimisierung. Die Betroffe-
nen sind erneut Opfer von Gewalt geworden, 
indem ihnen die Verantwortung für ihre Be-
troffenheit zugeschrieben wird (vergleiche 
Stangl 2022). Diese Täter-Opfer-Umkehr 
kann von den Täter*innen selbst ausgehen, 
aber auch von zuständigen Lehr- und Fach-
kräften, die eine vermeintlich ausgleichende 
Bearbeitung eines Konflikts anstreben. Viel-
mehr ist eine Stärkung der Betroffenen be-
ziehungsweise der meldenden Personen 
notwendig, damit sie den Weg des Interven-
tionsverfahrens gemeinsam mit ihren Unter-
stützer*innen durchlaufen können und es zu 
einer gewünschten Klärung und Aufarbei-
tung kommen kann.

In der Regel kommt es erst zu einer Meldung, wenn sich die Betroffenen sicher fühlen, 
dass ihre Meldung in ein Interventionsverfahren zur Klärung übergehen kann. 

Wichtig ist in jedem Fall die Haltung,  
im Zweifel für den Kinderschutz.
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Eine der zentralen Herausforderungen in einem 
Interventionsverfahren ist „der Umgang mit den 
unterschiedlichen subjektiven und sogar even-
tuell sich widersprechenden Wahrnehmungen, 
Ausgangslagen und Positionen im hierarchi-
schen Schulsystem“ (Yegane 2020, Seite 146). 
Wichtiger Bestandteil der Intervention ist daher 
immer wieder eine Situationseinschätzung vor-
zunehmen. 

Eine Intervention ist in der Regel kein linearer 
Ablauf, bei dem ein Handlungsschritt zwangs-
läufig auf den nächsten folgt. Sie ist vielmehr 
ein zirkulärer Prozess aus Situationseinschätzun-
gen und daraus folgenden Handlungsschritten. 
Zum Beispiel wird zunächst ein Gespräch mit ei
ner betroffenen Schülerin geführt, um anschlie-
ßend eine Situationseinschätzung vorzunehmen 
und daraus den nächsten Handlungsschritt zu 
entwickeln, zum Beispiel mit anderen Personen 
aus dem Umfeld des Kindes zu sprechen. 

Ziel eines Interventionsverfahrens bei Rassismus 
ist zum einen die Unterbindung der rassistischen 
Diskriminierung, zum anderen eine Klärung 
zwischen den Beteiligten, also den Täter*innen 
und Betroffenen herbeizuführen. Eindeutige 
Maßnahmen, sowohl erzieherische als auch 
Ordnungsmaßnahmen, innerhalb der Schulöf-
fentlichkeit sind eine notwendige Bedingung, 
um Grenzen und ein deutliches Zeichen gegen 
rassistische Diskriminierung zu setzen. Die Maß-
nahmen sollten zuvor festgelegt werden und 
es sollte dabei die Vermittlung der gemeinsam 
erarbeiteten und in der Schulordnung fest
gehaltenen Leitlinien im Vordergrund stehen  
(vergleiche Yegane und andere 2018, Seite 36 
f.). Wichtig in der Abwägung von erzieheri-
schen Einwirkungen oder Ordnungsmaßnah-
men ist das Bewusstsein über die Konsequen-
zen des Handelns bei den betroffenen 
Schüler*innen. Handelt es sich bei den Tä-
ter*innen um Schulpersonal, so müssen die je-
weiligen Sanktionierungsmöglichkeiten im 
Rahmen ihres Arbeitsverhältnisses genutzt 
und auf Leitungsebene festgelegt werden. 

Ein Verfahren ist dann abgeschlossen, wenn 
die betroffene beziehungsweise meldende 
Person dies signalisiert. In jedem Fall sollte es 
in Abständen von einigen Wochen und Mona-
ten Folgegespräche mit allen am Verfahren 
Beteiligten geben, um gemeinsam zu schau-
en, ob sich die Situation für die Betroffenen 
verbessert hat. Wichtig ist außerdem eine 
Rückkoppelung der erlangten Erkenntnisse 
mit der Präventionsarbeit gegen Rassismus an 
der Schule.

Das nachfolgende Schaubild stellt eine  
Zusammenfassung der beschriebenen Schritte 
und Prinzipien für ein Interventionsverfahren 
dar. 

→ �Primärer und Sekundärer  
Rassismus

Neben dem primären Rassismus  
bezeichnet der Rassismusforscher 
Claus Melter die Nicht-Anerkennung 
von rassistischen Erfahrungen als  
Sekundären Rassismus. 

Er zeigt sich in einer Abwehrhaltung,  
Rassismuserfahrungen ernst zu nehmen 
und zu thematisieren, sie als gesell
schaftliche Normalität anzuerkennen  
und schließlich auch in der Verweigerung, 
Verantwortung für ausgeübte Rassismen 
und die Unterbrechung von Rassismus zu 
übernehmen (vergleiche Melter 2017).
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Ablaufdiagramm eines Interventionsplans

Gespräch mit Vertrauensperson MeldeboxMeldung

Erinnerungsprotokoll

Anlaufs- und  
Beratungsstellen  

(siehe Anhang)

Für Schulpersonal:  
externe AGG- 

Meldestelle

Einbindung externer Stellen

Thema und Ziel  
mit Betroffenen klären

Methoden,  
Verantwortlichkeiten und  

Rolle externer Kooperation  
klären

Beratungsperson für RassismusNiedrigschwellige Fälle  
zwischen Schüler*innen:
•	 Konfliktlots*innen 
•	 Streitschlichter*innen 

Änderung struktureller  
Rahmenbedingungen

Organisatorische  
Änderungen 

Erzieherische Einwirkungen/ 
Ordnungsmaßnahmen

Disziplinarische  
Maßnahmen

Prinzipien:
	✓ Viktimisierungsschutz
	✓ Vertraulichkeit
	✓ sofortige Reaktion
	✓ Schutzmaßnahmen für Betroffene

Multiprofessionelles Team

Aufnahme einer Meldung

Interventionsmaßnahmen (siehe unter anderem Notfallordner)

Beschwerdeabhilfe und Dokumentation

Betroffene signalisieren, wenn eine Klärung erfolgreich war

Abb. 3 (angelehnt an Yegane und andere 2018 und ADB 2019)
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6. Anhang

	• Ist das Angebot nachvollziehbar beschrieben (Ziele, Zielgruppe/n, 
Inhalte, Dauer, Strukturierung, Ablauf, eingesetzte Methoden et ce-
tera)?

	• Liegen (Selbst-)Evaluationsergebnisse vor beziehungsweise gibt es 
Referenzen, die bestätigen, dass das Angebot bereits in Schulen 
durchgeführt wurde? 

	• Verfügt der/die Anbieter*in über mehrjährige Erfahrung mit der 
Durchführung rassismuskritischer Projekte, Fortbildungen et cetera  
in Schulen? 

	• Ist die rassismuskritische Arbeit ein deutlicher Schwerpunkt des  
Gesamtangebots? 

	• Ist das Angebot an Düsseldorfer Schulen durchführbar? 

	• Der/die Anbieter*in ist mit der Aufnahme in die Angebotssammlung 
einverstanden.

	• Bei der Auswahl der Anbieter*innen wurde auf die Nähe zu  
Düsseldorf geachtet, um kurze Anfahrtszeiten sicherzustellen.  
Die Sammlung soll kontinuierlich erweitert werden. 

6.1	 Angebotssammlung – Prävention

Alle Angebote wurden vor der Aufnahme in die Sammlung mittels 
Recherche anhand folgender Kriterien beleuchtet:

42
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1

Amt für Schule und Bildung – Zentrum für  
Schulpsychologie Düsseldorf – Gewaltpräven-
tion und Krisenintervention an Schulen

Zielgruppen
Lehrer*innen, Schulsozialarbeiter*innen, Schüler*innen

Angebote
	• Fortbildungen

Informationen zum Angebot
Gewaltprävention und Krisenintervention an Schule  
bildet Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeiter*innen  
in Fortbildungen zum Programm PARTS (Programm zur  
Förderung von Akzeptanz, Respekt, Toleranz und sozialer  
Kompetenzen) aus und begleitet die Implementierung an 
Grundschulen. Das Programm besteht aus insgesamt 15 
aufeinander aufbauenden Lektionen, für die umfassendes 
und einsatzbereites Material für Schüler*innen und 
Fachkräfte zur Verfügung gestellt werden. Ziel des eva-
luierten Programms ist die frühzeitige Prävention der 
Entstehung von Vorurteilen.

Die Schüler*innen erfahren zum Beispiel, wie Menschen 
in unterschiedlichen Teilen der Welt leben, sie lesen und 
hören Freundschaftsgeschichten und werden durch  
verschiedene Übungen zu Problemlöse-Profis.  
Dokumentiert werden Ergebnisse im Arbeitsheft und  
auf der Wandzeitung.

Interkulturelle Sensibilität im Schulalltag 
Die kulturelle Vielfalt in unseren Klassenzimmern nimmt 
stetig zu. Das kann Lehrkräfte vor interkulturelle Heraus-
forderungen im Umgang mit ihren Schüler*innen stellen.
Diese Fortbildung kann von Schulen angefragt werden 
und richtet sich an Lehr- und Fachkräfte an Schulen, die 
ihr interkulturelles Bewusstsein stärken und eine persön-
liche Haltung entwickeln wollen, die zum angemessenen 
Umgang mit kultureller Vielfalt beiträgt. 

Ziel ist es, mit einem hohen Anteil an praktischen Übun-
gen, die eine aktive Teilnahme erfordern, zur Reflexion 
der eigenen Kultur und eigenen Wertehaltung anzuregen. 
Abgerundet wird die Fortbildung durch theoretische  
Inputs zu Themenbereichen wie Fremdheit, Vorurteile 
und Stereotype sowie Rassismus.

Kontakt
Verena Balkenhol, Daniela Lemke, Karim Bennani Dosse 
Telefon 0211-8993753
gewaltpraevention.schule@duesseldorf.de
Willi-Becker-Allee 10, Raum 7.07, 40227 Düsseldorf 
www.duesseldorf.de/schulpsychologie/ 
gewaltpraevention

Kosten
nein

2

Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf Familienglobus 
gGmbH Fachstelle Regenbogenfamilien

Zielgruppen
Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter*innen, Schüler*innen

Angebote
	• Seminare
	• Workshops
	• Begleitung von Schulentwicklungsprozessen
	• Material 

Informationen zum Angebot
Diversität, LSBTIAQ+, romantische, geschlechtliche und 
familiäre Vielfalt und der Umgang damit, all dies sind 
Themen, die in der Gesellschaft und somit auch in Schulen 
sichtbarer geworden sind. Fachkräfte in Kitas und Schulen 
verspüren zuweilen Unsicherheit im Umgang mit Frage-
stellungen aus diesem Themenbereich.  

6.1 Angebotssammlung – Prävention
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Gerade im Umgang mit Menschen aus anderen Kultur-
kreisen herrscht oft große Verunsicherung, welche Themen 
überhaupt angesprochen werden können. Die AWO Fach-
stelle bietet kostenfreie Sensibilisierungsveranstaltungen, 
Schulungen und Workshops für Schulkollegien an, um 
Lehrer*innen, Schulsozialarbeiter*innen und OGS-Kräfte 
im Umgang mit diesem Themenspektrum sicherer zu 
machen.

Die AWO Fachstelle Regenbogenfamilien berät neben 
Regenbogenfamilien auch Eltern von trans* Kindern und 
Jugendlichen und kann auch in Schulen bei Elternabenden 
oder Gesprächen unterstützen.

Kontakt
Petra Bosch, Anna-Lena Pohlmann
Telefon 0211 60025366
regenbogenfamilien@awo-duesseldorf.de 
Bruchstraße 12, 40235 Düsseldorf
�www.awo-duesseldorf.de/familien/beratung/ 
regenbogenfamilien 

www.facebook.com/AWORegenbogenfamilien
www.instagram.com/awo_regenbogenfamilien

Kosten
nein

3

Bildungsinitiative Ferhat Unvar

Zielgruppen
Schüler*innen, Lehrer*innen, Schulsozialarbeiter*innen

Angebote
	• Seminare
	• Workshops

Informationen zum Angebot
An Ferhats Geburtstag, dem 14. November 2020, wurde 
die Bildungsinitiative Ferhat Unvar von Serpil Temiz Unvar 
ins Leben gerufen. Serpil möchte mit der Gründung der 
Bildungsinitiative allen Kindern, Jugendlichen, jungen 
Erwachsenen und deren Eltern, die rassistische Erfahrun-

gen im Alltag oder in der Schule machen, eine Anlaufstelle 
bieten. Mit dieser Arbeit möchte Serpil das Gedenken an 
ihren Sohn Ferhat aufrechterhalten. Die Bildungsinitiative 
wird von der Familie Unvar, Jugendlichen, engagierten 
Erwachsenen, sowie Freund*innen von Ferhat getragen. 

Gemeinsam setzen wir uns aktiv gegen Alltags- und insti-
tutionellen Rassismus ein. Wir stehen für einen Raum der 
Aufklärung, des Zusammenhalts, der Bildung und für ein 
friedliches Zusammenleben mit einer Vielfalt an Religionen, 
Kulturen und Nationalitäten.
	
Kontakt
Birgit Schlage 
Telefon 0155 60238808 
bildung@bi-ferhatunvar.de 
Am Freiheitsplatz 6, 63450 Hanau
www.bildungsinitiative-ferhatunvar.de

www.instagram.com/bi_ferhatunvar

Kosten
im Rahmen geförderter Projekte kostenfrei

4

Coach Akademie – Coach e. V.

Zielgruppen
Lehrkräfte, Sozialarbeitende, Schüler*innen

Angebote
	• Seminare
	• Workshops
	• Konzipierung von Bildungsmaterialien
	• Organisationsbegleitung
	• Antidiskriminierungs-AG für Schüler*innen
	• Keynotes, pädagogische Fachvorträge

Informationen zum Angebot
Der Podcast Der Coach Couch-Talk gibt Einblicke  
in die Arbeit von Coach e. V.:
anchor.fm/coach-ev
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Kontakt
Ahmet Sinoplu 
Telefon 0221 13945871
akademie@coach-koeln.de 
Unter Kirschen 1a, 50827 Köln
�www.coach-koeln.de

www.facebook.com/coachkoeln
www.instagram.com/coach_ev_koeln 

Kosten
ja

5

DGB-Bildungswerk NRW

Zielgruppen
Lehrer*innen, Schulsozialarbeiter*innen und  
weitere Multiplikator*innen der schulischen und  
außerschulischen Bildungsarbeit 

Angebote
	• Seminare
	• Inhousefortbildungen
	• Bildungsstättenfahrten nach AWbG NRW

Informationen zum Angebot
Qualifizierungsangebote in den Themenfeldern  
Rassismuskritische Bildungsarbeit, Demokratielernen  
und Menschenrechtsbildung:
Die Angebote richten sich an alle Schulen in NRW und 
werden im Rahmen der Kooperation mit dem Netzwerk 
Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage, dem Mi-
nisterium für Schule und Bildung des Landes NRW, der 
Landesstelle Schulpsychologie und Schulpsychologi-
sches Krisenmanagement sowie der „GEW NRW“ zur 
Verfügung gestellt. Die aktuellen Angebote stehen auf 
dem Internetauftritt und im digitalen Jahresprogramm 
zur Verfügung. Ergänzend zu den offenen Angeboten 
des Bildungsprogramms werden für Kollegien, für Steuer-
gruppen oder Fachschaften einer Schule passgenaue  
Inhousefortbildungen angeboten.

Kontakt
Dr. Bettina Heilmann
Telefon 0211 17523-182
BettinaHeilmann@dgb-bildungswerk-nrw.de
Bismarckstraße 77, 40210 Düsseldorf
www.dgb-bildungswerk-nrw.de/projekte/ 
schule-ohne-rassismus-schule-mit-courage 

www.facebook.com/dgbbwnrw

Kosten
Kostenfrei im Rahmen der Projektförderung  
(Selbstkostenanteil beim Bildungsurlaubsangeboten)

6

Die Aktion Gemeinwesen und Beratung e. V.

Zielgruppen
Schüler*innen

Angebote
	• Seminare
	• Workshops

Informationen zum Angebot
Projekt Fit für Vielfalt – Gemeinsam gegen Vorurteile.  
In der heutigen Gesellschaft, die durch Vielfalt und  
Diversität geprägt ist, gilt der Anspruch an die Kinder- 
und Jugendarbeit, anhand von präventiven Angeboten 
und Beratung Diskriminierung und Vorurteile abzubauen 
und ihnen somit entgegenzuwirken, um gesellschaftli-
che Teilhabe und Gleichberechtigung zu ermöglichen. 
Mit den pädagogischen Angeboten im Workshop-For-
mat werden Schüler*innen eingeladen, sich mit den Di-
mensionen von Vielfalt und Diskriminierung auf persönli-
cher und pädagogischer Ebene auseinanderzusetzen. 
Hierbei soll genügend Raum für Austausch, Fragen und 
die Entwicklung von Handlungsmöglichkeiten geschaf-
fen werden. Ziel ist es, vermeintliche „Normalitäten“ zu 
hinterfragen und gemeinsam weiterzudenken, um sich 
gesellschaftlich und auch als Organisation weiterzuent-
wickeln. Durch die Kooperation mit Schulen soll ein be-
darfsgerechtes Angebot entwickelt werden, das Schü-
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ler*innen ermöglicht, einen sicheren Umgang und eine 
Auseinandersetzung mit der Thematik der Diskriminie-
rung zu erlangen. Das Projekt wird in Form einer Work-
shop-Reihe für Schüler*innen der Klassenstufen 5 bis 12 
angeboten. Der Umfang beträgt pro Workshop 5 bis 7 
Stunden und findet 7 mal statt. Es werden circa 14 bis 
20 Schüler*innen pro Workshop erwartet. Das Projekt 
wird durch eine pädagogische Fachkraft sowie Refe-
rent*innen für die Workshops begleitet. Als Anlaufstelle 
für diverse Anliegen der Kinder und Jugendlichen wird 
die pädagogische Fachkraft in Form einer offenen Bera-
tungsstunde zusätzlich vor Ort sein. Das Projekt findet 
im Zeitraum vom 1.5.2024 bis 30.4.2025 statt und steht 
somit mit seiner Entwicklung noch am Anfang. Geplant 
ist es, das Projekt zu verlängern, das Angebot für Schü-
ler*innen auszubauen und dieses über Kooperationen 
mit weiteren Schulen an verschiedenen Standorten in 
Düsseldorf anzubieten.

Kontakt
Manar Al-Jaeibaje 
Telefon 0211 9052221
manar.al-jaeibaje@die-agb.de
Himmelgeister Straße 107, 40225 Düsseldorf
�www.die-agb.de

Kosten
kostenfrei im Rahmen der Projektförderung

7

Diversity Works

Zielgruppen
Lehrkräfte, Schüler*innen, Fachkräfte der Schulsozialarbeit

Angebote
	• Seminare
	• Workshops
	• Begleitung von Schulentwicklungsprozessen
	• Material

Informationen zum Angebot
Trainer*innen und Berater*innen von Diversity Works 
sind vielfach zertifiziert und verfügen über langjährige 
Berufserfahrung in Training und Beratung. Neben Unter-
nehmen zählen insbesondere auch Schulen zu den Kun-
den, für die es spezifische Angebote gibt, wie zum Bei-
spiel 

	• Argumentationstrainings gegen Stammtischparolen 
(für Schüler*innen und Lehrer*innen), Elternarbeit im 
interkulturellen Kontext

	•  Unbewusste Vorurteile im Schulalltag (unconscious 
bias)

	• Diskriminierungskritische Schulentwicklung
	• Mit Rassismus und Antisemitismus umgehen im  

schulischen Kontext
	• Antidiskriminierungs- und Mobbing-Beauftragte  

installieren – Wie geht das?
	• Demokratie an Schulen – Workshops mit der  

BETZAVTA-Methode des ADAM-Instituts

Kontakt
Jürgen Schlicher
Telefon 0203 6049548
info@diversity-works.eu
Postfach 31 01 19, 47254 Duisburg 
www.diversity-works.de 

twitter.com/j_schlicher

Kosten
Ja, Unterstützung bei Suchen nach Förderungsmöglich-
keiten und Unterstützung bei Beantragung
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8

FUMA Fachstelle Gender & Diversität NRW

Zielgruppen
Lehrkräfte, Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe

Angebote
	• Vorträge, Workshops, Fortbildungen, Fachtagungen 

im Bereich von Gender und Diversität –  
siehe Homepage: www.gender-nrw.de

	• Selbstlernkurse: fumadigital.de

Informationen zum Angebot
Die FUMA Fachstelle Gender & Diversität NRW ist eine 
Beratungs- und Qualifizierungseinrichtung, die vom  
Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, 
Flucht und Integration Nordrhein-Westfalen gefördert 
wird mit dem Auftrag, pädagogische Fachkräfte und Ein-
richtungen für die Themenfelder um Gender und Diversi-
tät in analogen und digitalen Angeboten zu qualifizieren. 

Die Angebotsreichweite fängt bei digitalen Selbstlern-
kursen an und geht bis zu Workshops, Vorträgen,  
Fachtagungen und Fortbildungen, die analog und digital 
stattfinden können. Ziel ist es, Fachkräfte und Einrichtun-
gen für eine diversitätsbewusste und diskriminierungs-
kritische Praxis zu stärken.

Kontakt
Birol Mertol
Telefon 0201 185088-11
birol.mertol@gender-nrw.de 
Limbecker Platz 7, 45127 Essen
www.gender-nrw.de 

www.facebook.com/FUMAFachstellegender
www.instagram.com/fuma_fachstelle/?hl=de 

Kosten
ja

9

BildungsKick – Gemeinsame Initiative vom  
Jugendring Düsseldorf und Fortuna Düsseldorf 

Zielgruppen
Schulklassen (Klasse 7–10) 

Angebote
	• BildungsKick – das Stadion als Klassenzimmer
	• Workshops, im Stadion von Fortuna Düsseldorf
	• zweitägig, immer Mittwoch und Donnerstag,  

8.30 bis circa 14.30 Uhr

Informationen zum Angebot
Thema Antisemitismus: Im Workshop (K)eine*r im Ab­
seits?! werden die Jugendlichen für Antisemitismus 
sensibilisiert, nicht nur mit Blick auf die Geschichte, 
sondern auch in Hinblick auf die Gegenwart. Einen be-
sonderen Stellenwert nehmen die (Über-)Lebensge-
schichten von Zeitzeug*innen ein, sowie das Thema 
Erinnerungskultur. 

Thema Rassismus: Im Workshop Rechtsaußen – nur 
auf dem Spielfeld! geht es grundsätzlich um das The-
ma Diskriminierung und speziell um das Thema Rassis-
mus. Es wird besprochen, welche Diskriminierungsfor-
men es gibt und wie sie sich überschneiden können, 
wie Rassismus uns im Alltag individuell, institutionell 
und gesamtgesellschaftlich begegnet und was man 
dagegen tun kann.

Das Projekt BildungsKick in Düsseldorf gibt es seit 
2021. Es umfasst etwa 25 Workshops pro Jahr. Der 
Auftrag ist vor allem bildungsbenachteiligte Jugendli-
che und junge Erwachsene im außerschulischen Lern-
ort Stadion für die Themen der politischen Bildung zu 
ermutigen und zu begeistern. Die kritische Auseinan-
dersetzung mit gesellschaftlich relevanten Themen, 
der Politik und den eigenen Positionen wird damit ge-
fördert.  
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Kontakt
Sandra Schiefer
Telefon 0211 97537742
              0178 8261461
sandra.schiefer@jugendring-duesseldorf.de
Jugendring Düsseldorf e.V.,  
Lacombletstraße 10, 40239 Düsseldorf

www.BildungsKick.de
www.lernort-stadion.de 
 
Kosten
nein

10

Informations- und Dokumentationszentrum 
für Antirassismusarbeit in NRW – IDA-NRW

Zielgruppen
IDA-NRW allgemein: Multiplikator*innen in der  
Jugend- und Bildungsarbeit; Pädagogische Fachkräfte; 
Jugendverbände, andere jugendrelevante Einrichtungen, 
Organisationen und rassismuskritische Initiativen

Projekt.kollektiv: Multiplikator*innen in der Jugend- und 
Bildungsarbeit; Pädagogische Fachkräfte; (Willkommens-)
Initiativen, Projekte, Vereine und Einzelpersonen, die in 
der Arbeit mit jungen geflüchteten Menschen aktiv sind; 
Junge Menschen mit Fluchterfahrung, die als Multipli-
kator*innen selbstorganisiert oder in den Strukturen der 
Jugendarbeit aktiv sind beziehungsweise aktiv werden 
möchten

Re_Struct: Fachkräfte und Multiplikator*innen aller  
Organisationen und Bildungseinrichtungen, die sich  
institutionell und strukturell mit Rassismuskritik  
auseinandersetzen möchten 

zusammen_denken: Fachkräfte und Multiplikator*innen 
aus der pädagogischen und politischen Bildungsarbeit, 
um Austauschräume und Vernetzungen zu schaffen, um 
über den Konflikt und seine Folgen für die Bildungs-
arbeit zu sprechen.

Angebote
	• Seminare
	• Workshops
	• Tagungen und Fachgespräche
	• Vorträge und Moderationen
	• Vernetzung im Themenbereich
	• Qualifizierungsreihen
	• Prozessbegleitung
	• Beratung
	• Empowerment und Powersharing

Kontakt
Karima Benbrahim
Telefon 0211 159255-5
info@ida-nrw.de
Volmerswerther Straße 20, 40221 Düsseldorf
�www.ida-nrw.de

www.facebook.com/ida.nrw

Kosten
ja

11

Integrationsagentur Diakonie Düsseldorf

Zielgruppen
Schüler*innen, Lehrer*innen, Schulsozialarbeiter*innen

Angebote
	• Seminare
	• Workshops
	• Begleitung von Schulentwicklungsprozessen

Informationen zum Angebot
Impulsseminar zum Umgang mit Diversität, Diskrimi
nierung und Rassismus in der Gesellschaft: Ideen und  
Impulse für die Umsetzung eigener Aktionen gegen  
Diskriminierung und Rassismus im Schulverband. 
Themenbereiche: Sprache-Macht-Rassismus, Rassismus 
in Schulbüchern/Literatur, Diskriminierung und Rassismus 
an meiner Schule – was stört mich, ausgewählte Literatur, 
Demokratie und Menschenrechte, Anleitung für die  
Umsetzung für Unter- und Mittelstufen.
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Bücherboxen mit Projektideen gegen Diskriminierung 
und Rassismus – Strategien für eine demokratische und 
wertschätzende Gesellschaft. Die Bücher können bei der 
Integrationsagentur eingesehen werden. Ausgewählte 
Literatur ist immer Bestandteil von Impulsvorträgen und 
Workshops.

Methodenkoffer für alle Schulstufen zu den Themen  
Demokratie, Menschenrechte, geteiltes Deutschland, 
Umgang mit Diskriminierung und Rassismus. Anhand 
des Lehrplans „Sachunterricht“ stellt der Methodenkof-
fer Unterrichtsmaterialien, Videos, Filme, Literatur und  
weitere Methoden zur Verfügung. Mit einem gebuchten 
Workshop kann der Methodenkoffer mittels Impulsbei-
trägen zu diskriminierungs- und rassismuskritischen 
Auseinandersetzungen ausprobiert werden.

Hier geht es zu den Methodenkoffern:
�https://bilderimkopf.eu/home/impulse-fuer-schulen

Kontakt
Heike Kasch
Telefon 0211 91318803
heike.kasch@diakonie-duesseldorf.de
Platz der Diakonie 2 a, 40233 Düsseldorf 
www.bilderimkopf.eu
www.diakonie-duesseldorf.de/gesundheit-soziales/ 
zugewanderte/integrationsagentur 

Kosten
nein

12

Integreater e. V.

Zielgruppen
Schüler*innen

Angebote
	• Seminare
	• Workshops

Informationen zum Angebot
Bei InteGREATer e. V. teilen die Mitglieder ihre persönli-
chen Bildungsbiografien – von Hindernissen und Erfol-
gen. Mit ihren Geschichten motivieren sie insbesondere 
Jugendliche und zeigen ihnen, dass Bildung der Schlüs-
sel zum Erfolg ist. Unter dem Motto Wenn wir es ge­
schafft haben, dann schafft ihr es auch! fungieren sie als 
authentische Vorbilder und ermutigen die Jugendlichen, 
ihren Bildungsweg mit Selbstbewusstsein und Zuver-
sicht zu verfolgen.  
Der Fokus der Arbeit von InteGREATer sind Schulbesu-
che, bei denen junge Erwachsene ihre persönlichen Ge-
schichten erzählen und dabei die Bedeutung von Bil-
dung betonen und Schüler*innen ermutigen ihre 
Potenziale voll auszuschöpfen. Diese Begegnungen tra-
gen nicht nur dazu bei, Wissen zu vermitteln, sondern 
fördern auch das Bewusstsein für Chancen- und Bil-
dungsgerechtigkeit sowie eine stärkere gesellschaftli-
che Teilhabe. Der Verein arbeitet mit über 300 Ehren-
amtlichen an 17 Standorten bundesweit und erreicht 
jährlich mehr als 6.000 Schüler*innen durch über 400 
Veranstaltungen in ganz Deutschland.

Kontakt
Telefon 030 547070515
koeln@integreater.de 
InteGREATer e. V., c/o DSI Deutschlandstiftung  
Integration gGmbH, Wallstraße 65, 10179 Berlin
www.integreater.de 

www.instagram.com/integreaterkoeln

Kosten
nein
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13

Jugendmigrationsdienst Diakonie Düsseldorf

Zielgruppen
Schüler*innen

Angebote
	• Seminare
	• Workshops

Informationen zum Angebot
An dem JMD-Programm Respekt Coaches können 
Schüler*innen allgemeinbildender und beruflicher  
Schulen teilnehmen. Eine Kooperationsvereinbarung 
zwischen dem jeweiligen Jugendmigrationsdienst und 
der Schule bildet die Grundlage der Zusammenarbeit. 
Umsetzungspartner des Programms sind neben den  
Jugendmigrationsdiensten und Schulen auch die Träger 
der Radikalisierungsprävention und der politischen Kinder- 
und Jugendbildung sowie öffentliche Träger der Jugend-
hilfe. Grundlegende Ziele sind die Auseinandersetzung 
mit unterschiedlichen Weltanschauungen und Lebens-
weisen sowie die Entwicklung interkultureller und  
interreligiöser Kompetenzen.

Kontakt
Julia Franke  
Telefon 0211 91318811
Julia.Franke@diakonie-duesseldorf.de

Platz der Diakonie 2 a, 40233 Düsseldorf
www.jmd-respekt-coaches.de

www.facebook.com/jugendmigrationsdienste
www.instagram.com/jmd_werwirsind

Kosten
nein

14

kiTma e. V.

Zielgruppen
Schüler*innen, Eltern, Lehrkräfte,  
Schulsozialarbeiter*innen, gesamtes Schulpersonal 

Angebote
1. Workshops & Beratungen zu:  

	• Rassismus- und Diskriminierungssensibilität  
(inklusive sensibler Sprachgebrauch)

	• Handlungsfähigkeit in Rassismus- und Diskriminie-
rungssituationen

	• Empowerment für Betroffenen von Rassismus
2. Projektkonzipierung & -begleitung

	• Projekttage, Antidiskriminierungs-AGs, partizipative 
Schüler*innenprojekte

3. Fachvorträge, Keynotes, Podiumsdiskussionen zu  
	 einschlägigen und angrenzenden Thematiken

Informationen zum Angebot
Wir unterstützen Schulen bei ihren Bestrebungen, einen 
rassismussensiblen Schulalltag zu gewährleisten, um 
den Bedarfen ihrer von Diversität geprägten Schüler-
schaft gerecht zu werden. Wir stärken Klassengemein-
schaften, empowern betroffene Schüler*innen und stär-
ken Lehrkräfte, um kompetent mit den 
Herausforderungen einer vielfältigen Klassengemein-
schaft umzugehen.

Unsere interaktiven und partizipativen Angebote sensi-
bilisieren für Rassismus und Diskriminierung, vermitteln 
Fachwissen, regen zur Selbstreflexion an und motivieren 
zu aktivem Handeln. Dabei verfolgen wir den Ansatz des 
Austauschs auf Augenhöhe, bei dem wir uns als vonein-
ander Lernende verstehen. So machen wir Rassismus 
und Unsicherheiten besprechbar. 

Wir gestalten unsere Angebote flexibel und holen jede 
Gruppe dort ab, wo sie steht, sodass sich niemand über-
fordert oder zurückgelassen fühlt.
Unsere praxisnahen Inhalte und Handlungsstrategien 
sind auf den Schulalltag zugeschnitten und können indi-
viduell an die Bedürfnisse der Zielgruppe angepasst 
werden.
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Kontakt
KiTma e.V. – Strength & Knowledge
Telefon 0202 4304420-0
schule@kitma.org
Hofaue 49, 42103 Wuppertal
www.kitma.org

www.instagram.com/kitma_ev

Kosten
ja

15

KonterBUNT. Einschreiten für Demokratie  
(Online-Angebot)

Zielgruppen
Einzelpersonen und Gruppen, zum Beispiel Schulklas-
sen,
ab Sek. 1 oder ältere Grundschüler (eigene Einschätzung)

Angebote
	• Kostenlose App (für iOS und Android),  

Nutzbarkeit auf dem PC über den Browser

Informationen zum Angebot
KonterBUNT ist eine App, die Informationen und Gegen-
strategien zu Stammtischparolen bietet und ermöglicht, 
diese Strategien spielerisch anzuwenden. 

Nutzer*innen können sich die App kostenlos auf ihre 
Smartphones oder Tablets („iOS“ und „Android“) herunter-
laden oder die App im Browser anwenden. Thematisch 
beziehen sich die Strategien neben Rassismus auch auf 
Sexismus, Trans-/Homofeindlichkeit, Behindertenfeind-
lichkeit et cetera.

Ziel ist eine Auseinandersetzung der Nutzer mit immer 
wieder vorkommenden Stammtischparolen, sowie die 
Möglichkeit, Handlungsoptionen zum Umgang mit  
solchen Aussagen zu entwickeln.

Auf der Website finden sich grundlegende Informationen 
zu den Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 
inklusive weiterführender Links und Kontaktdaten von 
Fachstellen. Diese Institutionen erstellten auch die Parolen, 
die als Übungstexte zur Verfügung gestellt werden.

Die App KonterBUNT hat 2022 den Deutschen Kinder-
software-Preis TOMMI erhalten und ist von der Deut-
schen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur im Juni 
2023 zur App des Monats gewählt worden.

Die App sowie die Webseite sind für Jugendliche anspre-
chend und transparent gestaltet. Rassismus steht nicht im 
Vordergrund, sondern ist ein Thema im Kontext gruppen-
bezogener Menschenfeindlichkeit. 

Kontakt
Landeszentrale für politische Bildung  
des Landes Sachsen-Anhalt
Telefon 0391 567-6463
lpb@sachsen-anhalt.de
Leiterstraße 2, 39104 Magdeburg 
www.konterbunt.de 

Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung
Telefon +49 511 120-7500
konterbunt@lpb.niedersachsen.de
Georgsplatz 18/19, 30159 Hannover

Kosten
nein
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Kultursensible Soziale Dienste Orientierung

Zielgruppen
Lehrer*innen, Schulsozialarbeiter*innen, Schüler*innen

Angebote
	• Seminare
	• Workshops
	• Fachveranstaltungen
	• Empowerment 

Informationen zum Angebot
Die Workshops finden sowohl in Präsenz als auch online 
statt und sensibilisieren für die Themen Kultur- und Rassis-
mussensibilität, Diskriminierung und Diversity. Die Teilneh-
menden haben die Möglichkeit, in einem interaktiven und 
dialogischen Gruppensetting sowohl fachlichen Input zu 
erhalten als auch mit Praxisbeispielen zu arbeiten. Ziel ist 
die Förderung von Selbstreflexion und Handlungskompe-
tenz. Die Workshopräume verstehen sich als Safe Spaces 
und bieten Betroffenen von Rassismus und Diskriminie-
rung die Möglichkeit, ihre Erfahrungen in einem geschütz-
ten Rahmen auszudrücken. Die Workshops können ent-
weder in den Räumlichkeiten der KSDO GmbH oder bei 
den Anfragenden durchgeführt werden.

Kontakt
Tarik Gürleyen
Telefon 0159 04897591
t.guerleyen@ksd-o.de
An der Alten Ziegelei 1, 40789 Monheim am Rhein
www.ksd-o.de 

www.instagram.com/ksdo_gmbh

Kosten
Auf Anfrage

17

S[UP]PORT – redefining health 

Zielgruppen 
Lehrer*innen, Schulsozialarbeiter*innen, Schüler*innen 

Angebote 
Workshops, Bewegungseinheiten, Seminare 

Informationen zum Angebot
Das Projekt richtet sich an Schüler*innen weiterführen-
der Schulen und verfolgt einen präventiven Ansatz. Ziel 
ist es, positive Ressourcen gegen rassistische und men-
schenfeindliche Denkweisen und Handlungen zu stär-
ken. Das Projekt strebt eine Sensibilisierung für das The-
ma sowie eine bessere Reflexion des eigenen Handelns 
an. Durch eine alters- und zielgruppengerechte Vermitt-
lung der Inhalte werden Fehlinformationen und Vorurtei-
le abgebaut, um so ein toleranteres und friedlicheres 
Miteinander zu fördern. Die Aufteilung des Projekttages 
in einen theoretischen und einen praktischen Teil unter-
stützt nicht nur das Verinnerlichen des Gelernten, son-
dern stärkt durch die interaktive und gruppenorientierte 
Arbeitsweise auch das Gemeinschaftsgefühl in der Klas-
se. Die Praxiseinheit baut auf dem vorangegangenen 
Workshop auf und nutzt sportpädagogische Übungsfor-
men, um das Klassengefüge, den Zusammenhalt und die 
gegenseitige Akzeptanz zu fördern. Die genaue Ausge-
staltung der Workshops erfolgt stets unter Berücksichti-
gung der aktuellen Bedarfslage der teilnehmenden Klas-
se. Diese Bedarfslage wird im Vorfeld gemeinsam mit 
den Sozialteams, den Klassenlehrkräften und der/m 
Fachreferent*in ermittelt. 

Kontakt 
Tarik Gürleyen 
Telefon 0159 04897591 
t.guerleyen@ksd-o.de 
An der Alten Ziegelei 1, 40789 Monheim am Rhein 
www.support-health.de

www.instagram.com/supportinghealth

Kosten 
Auf Anfrage
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Mach’ meinen Kumpel nicht an!  
– für Gleichbehandlung, gegen Rassismus e. V.

Zielgruppen
Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen
Berufsschüler*innen

Angebote
	• Seminare
	• Workshops
	• Material

Informationen zum Angebot
Der Verein Mach‘ meinen Kumpel nicht an! – für Gleich-
behandlung, gegen Rassismus e. V. ist Teil des gewerk-
schaftlichen Engagements gegen Rassismus und 
Rechtsextremismus. Mit seinem Bildungsangebot richtet 
er sich an berufsbildende Schulen und Ausbildungsbe-
triebe. Er bietet Vorträge und Workshops zu den The-
men Rechtsextremismus, Rassismus, Diskriminierung und 
Gleichbehandlung an. Darüber hinaus entwickelt er Bil-
dungsmaterialien wie Lerneinheiten und Qualifizierungs-
konzepte und stellt diese dem Berufsbildungspersonal 
zur Verfügung. Ergänzend gibt es eine Online-Daten-
bank mit Good-Practice-Beispielen, die unter https://
www.gelbehand.de/good-practice-datenbank zugäng-
lich ist.

Kontakt
Dr. Klaudia Tietze
Telefon 0211 4301-193
info@gelbehand.de
Franz-Rennefeld-Weg 5, 40472 Düsseldorf
www.gelbehand.de 

www.instagram.com/gelbe_hand/
www.youtube.com/user/DieGelbeHand

Kosten
nein

19

Multikulturelles Forum e. V.

Zielgruppen
Lehrer*innen, Schulsozialarbeiter*innen, 
Schüler*innen

Angebote
	• Seminare
	• Workshops
	• Material

Informationen zum Angebot
Ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt auf der Vermittlung 
von Wissen und Handlungskompetenzen zur Prävention 
extremistischer und demokratiefeindlicher Einstellungen 
und Verhaltensweisen (zum Beispiel Rassismus, Antise-
mitismus, antimuslimischen Rassismus, religiöse Radika-
lisierung et cetera). Des Weiteren fördern wir den inter-
kulturellen und interreligiösen Dialog sowie den 
Austausch und die  
Vernetzung von Fachkräften, Berater*innen und Multi-
plikator*innen.

Kontakt
İpek Göçmen
Telefon 0211 95742940
goecmen@multikulti-forum.de
Posener Straße 2, 40231 Düsseldorf
www.multikulti-forum.de

Kosten
Falls Projekte vorhanden – nein
Falls kein Projekt übernehmen kann – ja
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Netzwerk für Demokratie und Courage e. V.

Zielgruppen
Schüler*innen ab 14 Jahre 

Angebote
	• Projekttage
	• Bildungsangebote 

Informationen zum Angebot
Es werden Projekttagkonzepte zu folgenden Themen-
schwerpunkten angeboten:

	• Rassismus
	• Klassismus
	• Sexismus und Queerfeindlichkeit
	• Rechte Ideologien & Menschenfeindlichkeit
	• Antisemitismus

Die Konzepte orientieren sich an den Erfahrungen und 
Lebenswelten der Schüler*innen. Sie wollen sowohl in-
formieren als auch zum Nachdenken anregen. Das Ziel 
aller Projekttage ist es, den Schüler*innen Mut zu ma-
chen, sich zu äußern, Solidarität mit von Diskriminierung 
Betroffenen zu zeigen, entschieden gegen menschen-
verachtende Meinungen aufzutreten und sie zu coura-
giertem Handeln im Alltag zu ermutigen.
Die Projekttage dauern jeweils sechs Schulstunden (5,5 
Zeitstunden) und werden von je zwei ausgebildeten, 
freiwillig engagierten Teamer*innen umgesetzt.

Kontakt
Lena Westerhorstmann
Telefon 0211 49766620
westerhorstmann@ljr-nrw.de
nrw@netzwerk-courage.de
Sternstraße 9–11, 40479 Düsseldorf
�www.ljr-nrw.de/netzwerk-demokratie-courage

www.facebook.com/ljr.nrw
www.instagram.com/landesjugendring_nrw

Kosten
nein

21

Netzwerk Lehrkräfte mit  
Zuwanderungsgeschichte NRW (LMZ)

Zielgruppen
Lehrkräfte mit (und ohne) Zuwanderungsgeschichte 

Angebote
	• Tagungen
	• Seminare
	• Workshops

Informationen zum Angebot
Mehr als 1.000 Lehrkräfte unterschiedlichster Herkunft, 
die an nordrhein-westfälischen Schulen arbeiten, enga-
gieren sich ehrenamtlich im Netzwerk der Lehrkräfte mit 
Zuwanderungsgeschichte des Landes NRW. Die vielfäl-
tigen Potenziale der Mitglieder, vor allem in den Bereichen 
Mehrsprachigkeit und interkulturelle Kompetenzen, 
können in vielerlei Kontexten umfassend eingebracht 
werden. Das Netzwerk führt mannigfaltige Aktivitäten in 
drei zentralen Handlungsfeldern durch: Potenziale für 
das Lehramtsstudium gewinnen, Ausbildung von Lehrkräf-
ten begleiten, Personalentwicklung (Jahrestagungen zu 
bildungspolitischen Themen, Qualifizierungen, Workshops 
et cetera für Lehrkräfte).

Kontakt
Dareusch Hamidzadeh (Landeskoordinator)
DareuschChristian.HamidzadehHamudi@bra.nrw.de
Telefon 02931 825235

Mehmet Ermayasi
Telefon 0211 63553267
ermayasi@lmz-nrw.de 

info@lmz-nrw.de
Neustraße 16, 40213 Düsseldorf
www.lmz-nrw.de 

www.instagram.com/lmz_nrw/?hl=de

Kosten
nein
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Phoenix e. V.

Zielgruppen
Die Trainer*innen von PHOENIX e. V. führen mehrtägige 
Anti-Rassismus-Trainings für Weiße und Empowerment-
Trainings für so genannte People of Color (BIPoC) durch. 
Zielgruppe sind Lehrkräfte und Pädagoginnen/Pädago-
gen.

Angebote
Trainings mit einer Dauer von 18 Stunden

Informationen zum Angebot
Teilnehmende an Anti-Rassismus-Trainings befinden 
sich in der Regel bereits in einem rassismuskritischen 
Prozess. Die Trainings helfen, die Eingebundenheit der 
eigenen Persönlichkeit in rassistische Denk- und Ge-
fühlsmuster zu erkennen und einen Bogen zu schlagen 
zu der rassistischen Prägung in der Sozialisation.

Es geht darum, die Geschichte und die Mechanismen von 
Rassismus kennenzulernen und gemeinsam an einer Kultur 
der Verständigung und des Miteinanders zu arbeiten.

Das Empowerment-Training richtet sich an Menschen, die 
in Deutschland leben und rassistische Erfahrungen ma-
chen beziehungsweise durch rassistische Zuschreibungen 
abgewertet werden (unabhängig von der Selbstbezeich-
nung zum Beispiel als Schwarze*r Deutsche*r, Person of 
Colour, BIPoC, Migrant*in oder migrantisierte*r Deut-
sche*r). Es werden Wege gesucht, trotz der ständigen 
Rassismuserfahrungen persönliche Ziele zu erreichen, 
positiv in dieser Gesellschaft zu leben und auch Rassismus 
verringern zu können.

Die Trainer*innen von Phoenix e.V. führen die Trainings 
in der Regel im Auftrag von Fortbildungsanbietern  
(zum Beispiel dem Bildungswerk Aachen oder PI Mün-
chen) durch. 

In den Trainings arbeiten wir mit unterschiedlichen Formen 
und Methoden: Plenum, Gruppenarbeit, Partner*innen-
arbeit, Video, Rollenspiel. Informations-, Verarbeitungs- 
und Reflexionsphasen wechseln sich ab.

Kontakt
Jens Mätschke-Gabel
Telefon 0203 491555
info@phoenix-ev.org
Büsackerstraße 11, 47179 Duisburg
www.phoenix-ev.org

Kosten
ja

23

SABRA – Servicestelle für Antidiskriminie-
rungsarbeit des Landes NRW in Trägerschaft 
der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf

Zielgruppen
Lehrkräfte

Angebote
	• Seminare
	• Workshops
	• Material
	• Begleitung von Schulentwicklungsprozessen

Informationen zum Angebot
Schwerpunkte von SABRA sind die Beratung für Betroffene 
von Antisemitismus (landesweit) und Rassismus (Raum 
Düsseldorf) sowie die antisemitismuskritische Präventions- 
und Bildungsarbeit.

Kontakt
Florian Beer, Jürko Ufert, Thilo Weiland
Telefon 0211 94195988
sabra.schule@jgdus.de
Paul-Spiegel-Platz 1, 40476 Düsseldorf
www.sabra-jgd.de 

www.facebook.com/SABRA.JGD
www.instagram.com/sabra/?hl=de

Kosten
nein
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Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage 
Regionalkoordination Düsseldorf

Zielgruppen
Schüler*innen, Eltern, Lehrkräfte,  
Schulsozialarbeiter*innen, gesamtes Schulpersonal 

Angebote
	• Beratung
	• Qualifizierung
	• Vermittlung

Informationen zum Angebot
Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage ist ein  
Projekt für alle Schulmitglieder. Es bietet Schüler*innen 
und pädagogischen Fachkräften die Möglichkeit, das 
Klima an ihrer Schule aktiv mitzugestalten, indem sie sich 
bewusst gegen jede Form von Diskriminierung, Mobbing 
und Gewalt wenden. Wir sind das größte Schulnetzwerk 
in Deutschland. Ihm gehören über 4.000 Schulen an. 
Diese werden von mehr als zwei Millionen Schüler*innen 
besucht. 

Unterstützt werden die Schüler*innen und pädagogischen 
Fachkräfte dabei von mehr als 100 Koordinierungsstellen 
und rund 400 außerschulischen Kooperationspartnern.

Kontakt
Anne Jebbari
Telefon 0211 8921477
anne.jebbari@duesseldorf.de
Kommunales Integrationszentrum Düsseldorf 
Redlichstraße 2a, 40239 Düsseldorf
www.duesseldorf.de/amt-fuer-migration-und- 
integration/kommunales-integrationszentrum

www.facebook.com/SchuleohneRassismusNRW 
www.instagram.com/schule_mit_courage_nrw

Kosten
nein

25

Wegweiser – Stark ohne islamistischen Extre-
mismus

Zielgruppen
Schüler*innen, Schulpersonal, Familien und  
soziales Umfeld

Angebote
	• Seminare und Workshops für Schulklassen
	• Fortbildungen und Workshops für pädagogische 

Fachkräfte
	• Persönliche Beratung und Begleitung  

von Rat- und Hilfesuchenden

Informationen zum Angebot
Die Präventionsarbeit gegen extremistische Ideologien der 
Ungleichwertigkeit stellt für alle Akteure der Gesellschaft 
eine wichtige Zukunftsaufgabe dar. Wegweiser – Gemein­
sam gegen Islamismus ist ein Präventionsprogramm des 
Landes Nordrhein-Westfalen und will den Einstieg vorwie-
gend junger Menschen in den Islamismus verhindern. 
Wir respektieren religiöse Überzeugungen, aber nicht den 
Missbrauch der Religion für Extremismus und Gewalt. 
Wir entwickeln und führen individuelle Angebote durch, 
die sich an alle relevanten Akteure aus Schule, Jugendhilfe, 
Behörde und muslimischer Gemeinde richten. Je nach 
Wunsch können dies Vorträge, Workshops oder Fortbil-
dungen sein. Dazu gehört auch die Entwicklung und 
Durchführung von Bildungsformaten, die bei den jugend-
lichen Zielgruppen eine Stärkung der Toleranz und Dialog-
kompetenz bewirken und ferner auf eine Immunisierung 
gegenüber eindeutig islamistischen Angeboten zielen.

Kontakt
Telefon 0211 87664541
info@wegweiser-duesseldorf.de
Kronprinzenstraße 82–84, 40217 Düsseldorf
www.wegweiser-duesseldorf.de

www.instagram.com/dieagbev 

Kosten
nein
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Wir für Vielfalt

Zielgruppen
Lehrkräfte

Angebote
	• Seminare
	• Workshops
	• Material

Informationen zum Angebot
Wir für Vielfalt ist eine Diversity-Plattform und bündelt 
bundesweit außerschulische Diversity-Projekte aller 
Vielfaltsthemen. Der Fokus der Datenbank liegt auf  
Angeboten (Unterrichtskonzepte und -materialien zur 
Sensibilisierung von SuS, Initiierung von Begegnungen 
mit Expert*innen/Zeitzeugen, Projektideen) für Bildungs-
einrichtungen. Mittels einer Filterfunktion sind Angebote 
anhand verschiedener Kriterien (Diskriminierungsform, 
Ort, Zielgruppe et cetera) zu finden. 

WirfürVielfalt.de wurde im Hackathon #wirfürschule 
2020 von einem 10-köpfigen Team ins Leben gerufen. 
Die Plattform steht den Nutzer*innen, wie auch den Ini-
tiativen, die ihre Angebote auf der Plattform platzieren, 
kostenfrei zur Verfügung.

Kontakt
Stana Duris Schenck
Telefon 030 92047048 
stana@wirfuervielfalt.de 
inclution gUG 
Mahlerstraße 38 a, 13088 Berlin
www.wirfuervielfalt.de

www.facebook.com/wirfuervielfalt.de
www.instagram.com/wirfuervielfalt
www.linkedin.com/company/54338698
twitter.com/WirfuerVielfalt

 
Kosten
nein
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6.2 Beratungsstellen – Intervention

1

Bezirksregierung Düsseldorf

Zielgruppen
Die im Regierungsbezirk Düsseldorf beschäftigten  
Landesbediensteten des Geschäftsbereichs des  
Ministeriums für Schule und Bildung NRW, soweit es 
sich nicht um Verwaltungspersonal handelt.

Angebote
	• Beschwerdestelle gemäß § 13 Allgemeines  

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

Kontakt
Telefon 0211 475-0
poststelle@brd.nrw.de

Für verschlüsselte E-Mails und Übermittlung  
von Dokumenten mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur (qeS) nutzen Sie bitte folgende Adresse:
poststelle@brd.sec.nrw.de
Dezernat 47 der Bezirksregierung Düsseldorf  
Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf
www.brd.nrw.de/themen/schule-bildung

2

Deutsches Rotes Kreuz – Kreisverband Düssel-
dorf e.V
Integrationsagentur/Antidiskriminierungsser-
vicestelle

Zielgruppen
Schüler*innen, Eltern, Lehrer*innen, Schulsozialarbei-
ter*innen, Erzieher*innen

Angebote
	• Beratung und Begleitung von Schüler*innen, Eltern, 

Lehrer*innen, Schulsozialarbeiter*innen, Erzieher*in-
nen und Hausmeister*innen zu Diskriminierungserfah-
rungen.

	• Stärkung von betroffenen Personen.
	• Fortbildungen des Lehrpersonals zum Thema Diskri-

minierungen.
	• Training für Schüler*innen sowie für Eltern.

Kontakt
Hosai Jabari-Harsini, Jolie Melody Keller,  
Madelyn Palacios
Telefon 0211 22991915/16
Hosai.Jabari-Harsini@drk-duesseldorf.de
Jolie.MelodyKeller@drk-duesseldorf.de
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Madelyn.Palacios@drk-duesseldorf.de
Briedestraße 1-9, 40599 Düsseldorf 

www.drk-duesseldorf.de

3

Gewaltprävention und Krisenintervention  
an Schule/Zentrum für Schulpsychologie

Zielgruppen
Schüler*innen, Eltern, Schulpersonal

Angebote
	• Krisenintervention
	• Krisenmanagement und Nachsorge
	• Krisenprävention

Informationen zum Angebot
Unterstützung von Schulen durch eine Fortbildungsreihe 
des Schulteams für Beratung, Gewaltprävention und  
Krisenintervention.

Kontakt
Anna-Kathrin Großmann
Telefon 0211 8995340
schulpsychologie@duesseldorf.de
Willi-Becker-Allee 10, 40227 Düsseldorf
www.duesseldorf.de/schulpsychologie

4

Landeshauptstadt Düsseldorf 

Zielgruppen
Beschäftigte der Landeshauptstadt Düsseldorf

Angebote
	• Beschwerdestelle gemäß § 13 Allgemeines  

Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Informationen zum Angebot
Rahmendienstvereinbarung zum Schutz der  
Beschäftigten der Landeshauptstadt Düsseldorf  
vor Gewalt durch Dritte:
http://intralhd.itk.local/20_mein_job/50_schutz/ 
80_gewalt/index.shtml

Geschäftsanweisung zum Schutz vor sexueller  
Belästigung am Arbeitsplatz:  
http://intralhd.itk.local/20_mein_job/15_gleichstellung_
und_antidiskriminierung/50_schutz/GA_sexuelle-Bela-
estigung_2022_04_ansicht02.pdf

Kontakt
AGG-Beschwerdestelle
Telefon 0211 8993676 
agg-beschwerdestelle@duesseldorf.de 
Ratinger Straße 25, 40213 Düsseldorf
http://intralhd.itk.local/20_mein_job/50_schutz/ 
04_antidiskriminierung/index.shtml 

5

Opferberatung Rheinland (Angebot des  
Informations- und Dokumentationszentrums 
für Antirassismusarbeit in NRW (IDA NRW)

Zielgruppen
Schüler*innen, Eltern, Schulpersonal 

Angebote
	• Beratung bei juristischen Fragen nach  

Gewalterfahrungen
	• Begleitung zur Polizei oder zu anderen Behörden  

nach Gewalterfahrungen
	• Organisation ärztlicher oder therapeutischer Hilfe, 

rechtlichen Beistands oder von Dolmetscher*innen 
nach Gewalterfahrungen

Informationen zum Angebot
Eine Onlineberatung nach Anmeldung ist möglich.
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Kontakt
Mobil 0178 8113900
info@opferberatung-rheinland.de
Volmerswerther Straße 20, 40221 Düsseldorf
www.opferberatung-rheinland.de/beratung

�www.facebook.com/pages/Opferberatung- 
Rheinland/550194448415708?ref=hl
www.instagram.com/opferberatung_rheinland

6

SABRA – Servicestelle für Antidiskriminie-
rungsarbeit, Beratung bei Rassismus und  
Antisemitismus 

Zielgruppen
Schüler*innen, Eltern, Schulpersonal

Angebote
	• Erstberatung für Alle und Beratung nach dem  

Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
	• Intervention in Fällen von Diskriminierung und  

Begleitung durch den Lösungsprozess
	• Empowerment und qualifizierte Vermittlung an andere 

zuständige Einrichtungen, Dienste und Ämter

Informationen zum Angebot
Es wird um vorherige Anmeldung gebeten, telefonisch 
oder per E-Mail. Beratungssprachen sind Deutsch,  
Englisch, Französisch und Russisch. 

Kontakt
Telefon 0211 94195988
sabra@jgdus.de
Paul-Spiegel-Platz 1, 40476 Düsseldorf
www.sabra-jgd.de/beratung
 

�www.facebook.com/SABRA.JGD 

7

Wegweiser – Stark ohne islamistischen Extre-
mismus

Zielgruppen
Schüler*innen, Schulpersonal, Familien und  
soziales Umfeld

Angebote
	• Individuelle Beratung und Begleitung von Rat- und 

Hilfesuchenden
	• Lösungs- und ressourcenorientierte Ansätze für direkt 

und indirekt Betroffene
	• Bedarfsorientierte Hilfestellungen und Interventionen

Informationen zum Angebot
Wir bieten Beratung und Begleitung mit qualifizierten 
Hilfestellungen an, die sich an unmittelbar Betroffene, 
Angehörige, Lehrkräfte, Multiplikator*innen richten. 
Mit seinen Beratungs- und Betreuungsangebot für  
Betroffene und das soziale Umfeld setzt das Programm 
früh an und verfolgt bei der Lösungssuche einen ressour-
cenorientierten ganzheitlich-systemischen Ansatz.

Träger der Beratungseinrichtung „Wegweiser in Düssel-
dorf und im Kreis Mettmann“ ist die Aktion Gemeinwesen 
und Beratung e. V. (Die AGB). Die AGB ist ein anerkannter 
freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe und Gemein-
wesenarbeit sowie Mitglied im Deutschen Paritätischen 
Wohlfahrtverband (DPWV). Die AGB ist aktiv in lokale 
und überregionale Netzwerke eingebunden und ist seit 
vielen Jahren Träger einer Reihe von präventions- und 
demokratiestärkenden Modellprojekten. 

Kontakt
Telefon 0211 87664541
info@wegweiser-duesseldorf.de
Kronprinzenstraße 82–84
40217 Düsseldorf
www.wegweiser-duesseldorf.de

www.instagram.com/dieagbev
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6.3	 Finanzierungsmöglichkeiten

Aktion Mensch 

Art der Förderung: Förderung von Projekten zur Ent-
wicklung der Persönlichkeit und aktiven Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben von Kindern und Jugendlichen. 
Hierzu könnten auch Empowerment-Angebote gehören.

Antragstellung: Der allgemeine Förderantrag kann 
nach einem Fördercheck oder nach einer persönli-
chen Beratung direkt auf der Internetseite gestellt 
werden.

www.aktion-mensch.de/foerderung

Amadeo-Antonio-Stiftung

Art der Förderung: Förderung von Projekten, die sich 
für eine demokratische Zivilgesellschaft einsetzen 
und sich aktiv mit den Themen Rechtsextremismus, 
Rassismus und Antisemitismus beschäftigen.

Antragstellung: Über Anträge bis zu 2.500 Euro  
wird laufend durch den Vorstand entschieden, dies 
dauert acht bis zehn Wochen. Bei einer Förderung 
über 2.500 Euro entscheidet zweimal jährlich der 
Stiftungsrat, im Frühjahr und im Herbst.

www.amadeu-antonio-stiftung.de/foerderung

•	 Aktion Mensch 
•	 Amadeo-Antonio-Stiftung
•	 Bezirksvertretungen Düsseldorf
•	 Bildungschancen-Lotterie
•	 Demokratie leben! Düsseldorf – Aktions- und Initiativfonds
•	 Demokratie leben! Düsseldorf – Jugendfonds
•	 Deutsches Kinderhilfswerk e. V.
•	 Eine-Welt-Beirat Düsseldorf
•	 Engagement Global
•	 Hans Thomann-Stiftung
•	 Mittel des Ganztags
•	 Mittelvergabe zur Gewaltprävention Düsseldorf
•	 Postcode-Lotterie
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Bezirksvertretungen Düsseldorf

Art der Förderung: Unterstützung von schulischen 
Projekten bis zu 1.000 Euro.

Antragstellung: Eine Beantragung ist direkt und  
kurzfristig für die kommende Sitzung der Bezirksver-
tretungen möglich. Das Antragsformular kann über 
den Link zum Bezirk der Schule abgerufen werden. 
Die jeweilige Bezirksverwaltungsstelle steht für  
Nachfragen zur Verfügung. 

www.duesseldorf.de/bv.html

Bildungschancen-Lotterie

Art der Förderung: Die Bildungschancen-Lotterie 
fördert Vorhaben allgemein zu Bildungsthemen.  
Förderschwerpunkte sind unter anderem die 
Persönlichkeitsbildung, Sprache und Kultur, Diversity 
und Inklusion.

Antragstellung: Der Antrag erfolgt über das Förder-
mittelportal auf der Internetseite. Hier findet man 
auch FAQ, sowie ein Merkblatt zur Klärung offener 
Fragen und zur Unterstützung bei der Antragstellung. 

www.bildungschancen.de/foerderung

Demokratie leben! Düsseldorf – Aktions- und Initiativfonds

Art der Förderung: Finanzielle Förderung, komplett 
oder anteilig, von Projekten für Demokratie und Viel-
falt, die meisten Aktivitäten im Rahmen des Courage-
Netzwerks passen in das Programm.

Antragstellung: Unter folgendem Link können das 
kurz gehaltene Antragsformular und ein Informations-
blatt heruntergeladen werden. 
Eine persönliche Beratung ist ebenfalls möglich. 

demokratie-duesseldorf.de/foerdermittel/aktions-und-initiativfond

Demokratie leben! Düsseldorf – Jugendfonds

Art der Förderung: Jugendgruppen, die in Jugend-
verbänden, Schulen und Jugendfreizeiteinrichtungen 
organisiert sind, können sich für eine Projektförderung 
bis zu 500 Euro bewerben.

Antragstellung: Unter folgendem Link können das 
kurz gehaltene Antragsformular und ein Informations-
blatt heruntergeladen werden. 
Eine persönliche Beratung ist ebenfalls möglich.

demokratie-duesseldorf.de/foerdermittel/jugendfond
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Deutsches Kinderhilfswerk e. V.

Art der Förderung: Ziel des Förderfonds ist die  
Verbesserung der Lebenswelt von Kindern und  
Jugendlichen unter dem Beteiligungsaspekt.  
Es gibt verschiedene Themen- und Länderfonds, die 
in einer Datenbank zusammengefasst sind.

Antragstellung: Die Antragstellung erfolgt über eine 
Online-Maske, eine persönliche Beratung durch das 
Kinderhilfswerk ist möglich und führt schnell zum 
richtigen Angebot.

www.dkhw.de/foerderung/foerderantrag-stellen

Eine-Welt-Beirat Düsseldorf

Art der Förderung: Ganzjährige Förderung durch  
Zuschüsse für entwicklungspolitische Bildungs-  
und Informationsarbeit, der Beirat muss der einzige  
Förderer sein.

Antragstellung: Anträge für Aktionen oder Projekte 
bis 500 Euro können bis drei Wochen vor Projekt
beginn gestellt werden, Anträge auf höhere Förder-
summen bis Februar des jeweiligen Jahres, spätestens 
drei Monate vor Projektbeginn. 

www.duesseldorf.de/eineweltbeirat

Engagement Global

Art der Förderung: Förderung von Projekten, Ak-
tionswochen unter anderem zu allgemeinen Themen 
wie Fairer Handel, Menschenrechten und vieles mehr 
bis zu 10.000 Euro (beziehungsweise 5.000 Euro für 
Erstempfänger), mit einem Eigenanteil für Schulen 
von 10 Prozent.

Antragstellung: Schulen können direkt oder über 
ihren Förderverein Gelder über eine Förderprojekt-
software beantragen. Antragsfrist ist bis 5.000 Euro 
mindestens 6 Wochen, bis 10.000 Euro mindestens 8 
Wochen vor Projektstart.

www.engagement-global.de/de/engagiert-die-welt-gestalten
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Europa-Schecks NRW

Art der Förderung: Es werden kleine und größere 
Projekte mit bis zu 25.000 Euro gefördert, die sich 
zum Beispiel mit Hass und antieuropäischen Ver-
schwörungsmythen auseinandersetzen, zwischen Ge-
nerationen und europäischen Kulturen vermitteln, 
oder auch Menschen unterschiedlicher Herkunft zu-
sammenbringen, um Europa zu (er)leben.

Antragstellung: Europa-Schecks können das ganze 
Jahr über beantragt werden zu verschiedenen Stich-
tagen, mindestens 3 Monate vor dem geplanten Start 
des Vorhabens. Die Beantragung erfolgt digital. 

https://mbeim.nrw/europa-schecks

Förderfond Demokratie

Art der Förderung:  Es werden Projekte von 500 bis 
5.000 Euro unterstützt, die sich für eine vielfältige 
und integrative Gesellschaft einsetzen. Kriterien sind 
die Berücksichtigung von Partizipation, Vielfalt und 
Inklusion sowie Nachhaltigkeit. Geförderte Projekte 
setzen neue Ideen im Themenfeld um, aber auch be-
stehende Initiativen können weiterentwickelt werden.

Antragstellung: Bewerben kann sich eine Schule 
über ihren gemeinnützigen Förderverein über ein On-
line-Formular.

www.stiftungbildung.org/foerderfonds-demokratie/#1622549282931-39834685-1cde530f- 
      086c450c-17d2

Hans Thomann-Stiftung

Art der Förderung: Fördermittel gibt es für die  
musikalische Arbeit von Schulen, Projekte, die das  
Interesse für die Musik wecken und fördern, musi
kalische Fortbildungskurse und Seminare oder die  
Begegnung mit Musikern. 

Antragstellung: Vor der Antragsstellung sollte  
Kontakt mit der Stiftung aufgenommen werden.  
Kontaktadresse und Antragsformular können unter 
der folgenden Internetseite abgerufen werden.

www.hansthomannstiftung.de/-antrag/kontakt-
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Mittel des Ganztags

Art der Förderung: Die Mittel des Ganztags können 
explizit auch für rassismuskritische Projekte einge-
setzt werden.

Antragstellung: Schulen der Primarstufe beantragen 
diese Gelder über das Bildungsbudget des Offenen 
Ganztags. Hierzu gibt es nähere Auskünfte durch das 
Amt für Schule und Bildung. Schulen der Sekundarstu-
fe können Gelder über Mittel aus dem NRW Förder-
programm Geld oder Stelle beantragen. 

�www.duesseldorf.de/schulen/zentrale-themen/ganztag-in-der-schule/ganztagsangebote
www.schulministerium.nrw/ganztag-der-sekundarstufe-i

Mittelvergabe zur Gewaltprävention Düsseldorf

Art der Förderung: Es werden jährlich 50.000 Euro 
zur Durchführung von gewaltpräventiven Maßnah-
men in Düsseldorf zur Verfügung gestellt. 

Antragstellung: Beantragt werden können die Mittel 
jeweils zu Jahresbeginn beim Erzieherischen Kinder- 
und Jugendschutz von Mitarbeiter*innen aus der  
Jugendhilfe. Die Finanzierung erfolgt nachrangig der 
Bewilligung durch andere Geldgeber wie Stiftungen.

achtungkind.de/mittelvergabe-zur-gewaltpraevention.php 

Postcode-Lotterie

Art der Förderung: Gefördert werden unter ande-
rem Projekte, die sich für Chancengleichheit, zum 
Beispiel zur Förderung der Vielfalt und zum Schutz 
vor Diskriminierung, oder für den sozialen Zusam-
menhalt einsetzen, zum Beispiel zur Förderung des 
Demokratieverständnisses.

Antragstellung: Antragsstellende sind gemeinnützi-
ge Organisationen, ein Projekt kann also über den 
Antrag des Fördervereins einer Schule oder eines an-
deren gemeinnützigen Partners gefördert werden. Die 
Förderquote liegt bei 80 % der Projektkosten. Neben 
FAQ steht auch eine persönliche Beratung zur Verfü-
gung. 

www.postcode-lotterie.de/projekte/interessensbekundung 
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Wettbewerb Demokratisch handeln

Art der Förderung: Am Wettbewerb können alle jungen 
Menschen im Kindergartenalter bis 25 Jahre teilneh-
men, die ein Demokratieprojekt durchgeführt haben – 
egal ob allein, in Gruppen oder mit der Schulklasse. Alle 
Projekte, die das demokratische Miteinander fördern 
und sich für die Stärkung einer demokratischen Gesell-
schaft einsetzen können teilnehmen.

Antragstellung: Die Bewerbung erfolgt online nach der 
Registrierung auf der Internetseite.

www.demokratisch-handeln.de/mitmachen/bewerbung-und-termine
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6.4 Hinweise auf weiterführende Informationen 
und Materialien 

Arndt, Susan (2017): Die 101 wichtigsten Fragen: Rassismus, Verlag C.H.BECK

Bur, Tilo; El-Maawi, Rahel; Owzar, Mani (2022): No to Racism. Grundlagen für eine  
rassismuskritische Schulkultur. Hep Verlag

Geulen, Christian (2021): Geschichte des Rassismus, Verlag C.H.BECK

Guy, Stephen; Kırömeroğlu, Elif; Lutz, Anna Lena; Rupp, Eva; Yumurtacı, Haluk (2023):  
Anti-Rassismus für Lehrkräfte: Handlung reflektieren – Sensibilität schaffen –  
Diskriminierung vorbeugen. Verlag an der Ruhr

Ogette, Tupoka (2017): Exit Racism. Rassismuskritisch denken lernen. UNRAST Verlag

Roig, Emilia (2021): Why we matter. Das Ende der Unterdrückung. Aufbau Verlag

Rösch, Barbara (2019): Grundschule schwarz weiß? Schneider Verlag Hohengehren.

Rassismuskritische Sprache in der Schule:  
www.vielfalt-entfalten.de/themen/diversitaet-und-empowerment/rassismuskritische-sprache

Veröffentlichungen der Berliner Anlaufstelle für Diskriminierungsschutz an Schulen:  
https://adas-berlin.de/medien

Diskriminierung als Alltagsphänomen – Handlungsmöglichkeiten für die Schulsozialarbeit: 
https://adis-ev.de/wp-content/uploads/2021/12/GEW_Publikation_web.pdf 

www.3sat.de/wissen/wissenschaftsdoku/210225-sendung-wido-102.html

www.3sat.de/wissen/scobel/scobel--rassismus-das-schleichende-gift-100.html

Weiterführende Literatur

Online-Dokus/Reportagen

Podcast

https://kleinepause.podigee.io
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